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„mestaurative Gerechtigkeit” als
Ermöglichung Von Versöhnung

IN den Iranstormationsgesell-
der ehemaligen DDR

Und Ärgentiniens

etersen' A Faiz

Einleitung

„Keine /ukunft ohne Versöhnung”, lautet e1Ne ese des ekanntien
sudalfrıkanischen Friedensnobelträgers Desmond Tutu, der In SEINeEemM
gleichnamigen Buch e1iner Politik der Versöhnung aufruflt und gleichzel-
Ug VOT e1ner Kultur des Vergessens warnt. Bürger postautoritarer (Gesell
chaften Sind VOT 1n Tast unlöshares Dilemma gestellt: Auf weilche Weise
kann und soll geschehenes Unrecht aufgearbeitet werden? Sudafriıka
In SEINeEer Aufarbeitungsstrategie den Schwerpunkt aufT Wahrheit und Ver:
söhnung. Doch dieser His dahın einmalige Weg der Aufarbeitung Irg das
große Problem der ÄAmnestie Tüur die ater. Aber auch e1Ne juristische Strafl:
verfolgung wlüurde den Ansprüchen e1iner Talren ufarbeitung aum X
rec  e denn e1nNe grundlegende rage In der Aufarbeitungsdebatte VOT

Iransformationsgesellschaften 1st Ja, InwIewWweIlt den Opfern e1Nes Regimes
Gerechtigkeit widerfahren kannn „VWir wollten Gerechtigkeit und ekamen
den Rechtsstaat“,” agte Bohley, ihrem Ärger ber die einseltige

enfe Petersen ISst udentin der Ev. eologie der Universitäi Hamburg. Der vorlie-
gende el Tasst Ergebnisse ihrer Fxamensarbeit ZUSaMMEN, deren krarbeitung sich
AUS einem Studienjahr In Argentinien SOWIE Hauptseminaren Fragen der Versöhnung

der rbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen“ 1m Fac  ere1lc E eologie
gab.

Desmond Tukfe. Keine /ukunft Nne Versöhnung, Düsseldorf 72001
Spiegel OnHÄine VON Bohley, Internetauftritt: wwwWwi.spiegel.de/Toto-
strecke/ zitate-von-baerbel-bDohley-wir-wollten-gerechtigkeit-Iotostrecke-5925 html
(aufgerufen )
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Einleitung

„Keine Zukunft ohne Versöhnung“, so lautet eine These des bekannten
südafrikanischen Friedensnobelträgers Desmond Tutu, der in seinem
gleichnamigen Buch zu einer Politik der Versöhnung aufruft und gleichzei-
tig vor einer Kultur des Vergessens warnt.2 Bürger postautoritärer Gesell-
schaften sind vor ein fast unlösbares Dilemma gestellt: Auf welche Weise
kann und soll geschehenes Unrecht aufgearbeitet werden? Südafrika setzte
in seiner Aufarbeitungsstrategie den Schwerpunkt auf Wahrheit und Ver-
söhnung. Doch dieser bis dahin einmalige Weg der Aufarbeitung birgt das
große Problem der Amnestie für die Täter. Aber auch eine juristische Straf-
verfolgung würde den Ansprüchen einer fairen Aufarbeitung kaum ge-
recht, denn eine grundlegende Frage in der Aufarbeitungsdebatte von
Transformationsgesellschaften ist ja, inwieweit den Opfern eines Regimes
Gerechtigkeit widerfahren kann. „Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen
den Rechtsstaat“,3 klagte Bärbel Bohley, um ihrem Ärger über die einseitige

1 Bente Petersen ist Studentin der Ev. Theologie an der Universität Hamburg. Der vorlie-
gende Beitrag fasst Ergebnisse ihrer Examensarbeit zusammen, deren Erarbeitung sich
aus einem Studienjahr in Argentinien sowie Hauptseminaren zu Fragen der Versöhnung
an der „Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen“ im Fachbereich Ev. Theologie er-
gab.

2 Vgl. Desmond Tutu: Keine Zukunft ohne Versöhnung, Düsseldorf 2001.
3 Spiegel Online (2010): Zitate von Bärbel Bohley, Internetauftritt: www.spiegel.de/foto-

strecke/zitate-von-baerbel-bohley-wir-wollten-gerechtigkeit-fotostrecke-59251-3.html
(aufgerufen am 17.02.2014).
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Juristische ufarbeitung des DD  Nrechts Luft machen hre Kritik
zielt dabel VOT allem araurf, dass e1nNe reın juristische ufarbeitung eın
menschliches Le1id wiedergutmachen onne Im 1C aul diese Kritik Silt

1M Lichte der christlichen Theologie erörtern, In welchem
InelNn Versöhnung überhaupt stattfinden kann, WEl 1E doch 1n eiInem e '

ZW) Jjuristischen Verfahren weder Wert och Gültigkeit besitzt.
Der olgende Beitrag wird sich eispie VONN Argentinien und der

ehemaligen DDR der rage widmen, WIEe e1N Versöhnungsverständnis AUS
christlicher Perspektive auUusSssenen ann und b dieses mittels des AÄAnsatzes
der „restauratıven Gerechtigkeit“” aufT die staatlıche ene übertragen WET-
den kannn Daraus ergibt sich auch der au UNaCANS wird (1 der Kon
lexTi der Beispielstaaten wahrgenommen und werden jeweilige wichtige
TrOoDleme benannt, die e1nNe Versöhnung nner der Bevölkerung 1n
dern; (2.) sgl anhand der Ethik 1e{irıc Bonhoelfers und des AÄAnsatzes der
Befreiungstheologin Elsa ]amez 1n theologisches Versöhnungsverständnis
aufgezeigt werden, SCHHEe NC (3.) die rage stellen, INWIEeWEI [6S-
tauratıve Gerechtigkeit die msetzung e1Nes Olchen Versöhnungsverständ-
N1ISSEeSs gewährleisten könnte

Beispiele für Iransformationsgesellschaften: Die ehemalige DDR
und Argentinien

Die Art der ufarbeitung geschehenen Nrechts Ist maßgeblich mi1t ©1-
e  = sgelingenden Iransformationsprozess verbunden Erst WEl die Dpier
des überwundenen Regimes Vertrauen In die MNEeUu konstitulerte Regierungs-
Torm efasst aben, Ist e1N Weg ZUr eugestaltung und Versöhnung mög
ich

A} nter der SED-Regierung der DDR wurden e{Iwa 250.000 Bürger 1N -
haftiert, Mio enschen ohen, 137 VOT ihnen wurden Dier der (Grenz-
und Mauerschützen und Tlanden den Tod.“ ESs Silt festzuhalten, dass sich die
alur In den 40 ahren ihres Bestehens Urchaus verschiedener Arten
der Repression bediente, die 1M Stasi-Jargon als „harte  &b DbZw „weiche /Zer:
setzungsmaßnahmen“ benannt wurden Zurückgeblieben Ist e1nNe Gesell

Bundesregierung Bericht der Bundesregierung ZUuU anı der SED-Diktatur, In:
ternetauftritt‘ www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/BKM/Z0 3-01 08-be
richt-aufarbeitung-sed-diktatur.pdf? __blob=publication File (aufgerufen },
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juristische Aufarbeitung des DDR-Unrechts Luft zu machen. Ihre Kritik
zielt dabei vor allem darauf, dass eine rein juristische Aufarbeitung kein
menschliches Leid wiedergutmachen könne. Im Blick auf diese Kritik gilt
es – im Lichte der christlichen Theologie – zu erörtern, in welchem Rah-
men Versöhnung überhaupt stattfinden kann, wenn sie doch in einem er-
zwungenen juristischen Verfahren weder Wert noch Gültigkeit besitzt. 

Der folgende Beitrag wird sich am Beispiel von Argentinien und der
ehemaligen DDR der Frage widmen, wie ein Versöhnungsverständnis aus
christlicher Perspektive aussehen kann und ob dieses mittels des Ansatzes
der „restaurativen Gerechtigkeit“ auf die staatliche Ebene übertragen wer-
den kann. Daraus ergibt sich auch der Aufbau: Zunächst wird (1.) der Kon-
text der Beispielstaaten wahrgenommen und es werden jeweilige wichtige
Probleme benannt, die eine Versöhnung innerhalb der Bevölkerung behin-
dern; (2.) soll anhand der Ethik Dietrich Bonhoeffers und des Ansatzes der
Befreiungstheologin Elsa Tamez ein theologisches Versöhnungsverständnis
aufgezeigt werden, um schließlich (3.) die Frage zu stellen, inwieweit res-
taurative Gerechtigkeit die Umsetzung eines solchen Versöhnungsverständ-
nisses gewährleisten könnte.

1. Beispiele für Transformationsgesellschaften: Die ehemalige DDR
und Argentinien

Die Art der Aufarbeitung geschehenen Unrechts ist maßgeblich mit ei-
nem gelingenden Transformationsprozess verbunden. Erst wenn die Opfer
des überwundenen Regimes Vertrauen in die neu konstituierte Regierungs-
form gefasst haben, ist ein Weg zur Neugestaltung und Versöhnung mög-
lich. 

a) Unter der SED-Regierung der DDR wurden etwa 250.000 Bürger in-
haftiert, 3 Mio. Menschen flohen, 137 von ihnen wurden Opfer der Grenz-
und Mauerschützen und fanden den Tod.4 Es gilt festzuhalten, dass sich die
Diktatur in den 40 Jahren ihres Bestehens durchaus verschiedener Arten
der Repression bediente, die im Stasi-Jargon als „harte“ bzw. „weiche Zer-
setzungsmaßnahmen“ benannt wurden. Zurückgeblieben ist eine Gesell-
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4 Bundesregierung (2008): Bericht der Bundesregierung zum Stand der SED-Diktatur, In-
ternetauftritt: www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/BKM/2013-01-08-be-
richt-aufarbeitung-sed-diktatur.pdf?__blob=publicationFile (aufgerufen am 17.02.2014),
19.
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SC. 1n der die Bürger nicht 1Ur Angehörige verloren haben, Oondern
aufgrun: des rTiehHten psychisch erkrankt Sind und dem Versuch, sıch
e1Ne eUuee E yistenz aufzubauen, scheitern Fatal 1st dabel, dass die Mmeılsten
VOT ihnen Uurc die damalige „Ausnutzung VOT Vertrauensverhältnissen
einschließlich der Instrumentalisierung VONN engsten Angehörigen der Op
fer, ihnrer Famıilien und inres FreundeskreisesaD unfähig geworden Sind,
überhaupt Och eiInem enschen vertrauen Laut I1homas oppe Ist das
ler beschriebene Unrecht „kaum Ooder Dar nicht justiziabel“.° Von taatlı
cher Seite AUS werden 1M 1NDIIC aufT diese sehr omplexe Ausgangslage
unterschiedlichste Aufarbeitungsstrategien angewendet, die Grundla:
gEeN Tüur eıInNnen Versöhnungsprozess sSschalifen SO wurde ETW Uurc die
EnNquetekommission „Aufarbeitung VONN Geschichte und Folgen der SED
alur In Deutschland“ und dem Stasi-Unterlagen-Gesetz StUG e1nNe
„Aufklärung der anrneı Uurc Wahrheitskommissionen  &b angestrebt. Da-
neDen wurden auch rechtliche Strafverfolgungen veranlasst und Iinanzielle
und
emoticonale Rehabilitierung Tur die Dpier angeboten. Doch LFrOLZ des sehr
vielschichtig angelegten ufarbeitungsverfahrens, konnte e1nNe innergesell-
schaftliche Versöhnung und e1nNe damıit verbundene Möglichkei eiInem
wirklichen Neuanfang Nıcht überzeugend vollzogen werden

D) Die Periode der Militärdiktatur Argentiniens 1n der /Zeit VONN 976
HIis 083 1st VOT allem Uurc das „Verschwinden“ VONN tausenden, ZU
TOLstTe1l Junger enschen, den sogenannten esaparecidos, ekannt X
worden Die Militärführung verfolgte e1nNe konsequente Äussc  ung der
eigenen Bevölkerung:; e1nNe klare Systematik WT aDel allerdings Nıcht
erkennen ach uellen anhnlen Sind In dieser /Zeit rund Desapa
FeCIdOos Jlode sekommen, 500.000 Fälle VOT Eyillanten Sind dokumen
tiert.‘ Die Vergangenheitsbewältigun begann unmiıttelbar ach dem Kaol
Japs der unta mi1t der Etablierung der demokratischen Regierung
Rantl Alfonsin, der e1Ne nationale KOmMmMIsSsicN ZUr ufarbeitung (Comision
Aaciona SODÖDFre Ia Desaparicion de ersonäas) E1INSEeTIZTE und die Strafver

Ihomas oppe. kErinnerung, Gerechtigkeit und Versöhnung. /ur Aufgabe e1nNnes aNgE-
Umgangs MIt helasteter Vergangenheit 1ne SsO7ialethische Perspektive; In

ichael ongardt und Ralf Wüstenberg (Hg.) Versöhnung, StTrafe und Gerechtig-
keit. Das SscChwWwere Frbe VON Unrechts-Staaten, Öttingen 2010, 41
Ebd.,
/ahlen ach CONÄADFP (GCOomision Nacional sobre E Desaparicion de Personas), In:
ternetauftritt: wwwı.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html (aufge
rulen )
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schaft, in der die Bürger nicht nur Angehörige verloren haben, sondern
aufgrund des Erlebten psychisch erkrankt sind und an dem Versuch, sich
eine neue Existenz aufzubauen, scheitern. Fatal ist dabei, dass die meisten
von ihnen durch die damalige „Ausnutzung von Vertrauensverhältnissen
einschließlich der Instrumentalisierung von engsten Angehörigen der Op-
fer, ihrer Familien und ihres Freundeskreises“5 unfähig geworden sind,
überhaupt noch einem Menschen zu vertrauen. Laut Thomas Hoppe ist das
hier beschriebene Unrecht „kaum oder gar nicht justiziabel“.6 Von staatli-
cher Seite aus werden im Hinblick auf diese sehr komplexe Ausgangslage
unterschiedlichste Aufarbeitungsstrategien angewendet, um die Grundla-
gen für einen Versöhnungsprozess zu schaffen: So wurde etwa durch die
Enquetekommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-
Diktatur in Deutschland“ und dem Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) eine
„Aufklärung der Wahrheit durch Wahrheitskommissionen“ angestrebt. Da-
neben wurden auch rechtliche Strafverfolgungen veranlasst und finanzielle
und 
emotionale Rehabilitierung für die Opfer angeboten. Doch trotz des sehr
vielschichtig angelegten Aufarbeitungsverfahrens, konnte eine innergesell-
schaftliche Versöhnung und eine damit verbundene Möglichkeit zu einem
wirklichen Neuanfang nicht überzeugend vollzogen werden. 

b) Die Periode der Militärdiktatur Argentiniens in der Zeit von 1976
bis 1983 ist vor allem durch das „Verschwinden“ von tausenden, zum
Großteil junger Menschen, den sogenannten Desaparecidos, bekannt ge-
worden. Die Militärführung verfolgte eine konsequente Ausschaltung der
eigenen Bevölkerung; eine klare Systematik war dabei allerdings nicht zu
erkennen. Nach aktuellen Zahlen sind in dieser Zeit rund 30.000 Desapa-
recidos zu Tode gekommen, 500.000 Fälle von Exilanten sind dokumen-
tiert.7 Die Vergangenheitsbewältigung begann unmittelbar nach dem Kol-
laps der Junta mit der Etablierung der demokratischen Regierung unter
Raúl Alfonsín, der eine nationale Kommission zur Aufarbeitung (Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas) einsetzte und die Strafver-

5 Thomas Hoppe: Erinnerung, Gerechtigkeit und Versöhnung. Zur Aufgabe eines ange-
messenen Umgangs mit belasteter Vergangenheit – Eine sozialethische Perspektive; in:
Michael Bongardt und Ralf K. Wüstenberg (Hg.): Versöhnung, Strafe und Gerechtig-
keit. Das schwere Erbe von Unrechts-Staaten, Göttingen 2010, 41. 

6 Ebd., 43.
7 Zahlen nach CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), In-

ternetauftritt: www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html (aufge-
rufen am 17.02.2014).
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folgung der aler veranlasste Doch sowohl die linanzielle und Uurokrau
sche Last der Strafverfolgungen als auch die Tast unveränderte ac der
1lıtars racnhtien Tonsin VOT SEINeEemM Plan e1ner Nächendeckenden ular-
beitung und ließen innn 9086 das Ley del UnNnfo INa unterzeichnen
Die Straiverfolgung wurde Uurc e1Ne (Generalamnestie aufgehoben.“ Die
Angst VOT Verfolgung und Willkür USSTe sich demnach zwangsläufig miıt
der Erkenntnis fortsetzen, dass auch die MNEeUu sewählte Regierung nicht
stark Wi den ]ätern ihre rechtmäßige zukommen lassen
Die Verstrickungen VOT Jeilen der Bevölkerung und VOT allem der Polizei
1n die Machenschalften der unta SchHallen His eute e1nNe allgemeine Atmo
sphäre des Misstrauens Die Dpier aben also eiNerseIts den Folgen
des geschehenen Nrechts und der annaltenden Ungewissheit ber das
Schicksal ihrer Angehörigen, andererseits eiInem nachhaltig ent
täuschten Vertrauen leiden

Obwohl Strategie und Wirkung der Aufarbeitungsprozesse In beiden
Beispielstaaten sehr verschieden SiNd, ergibt sich die Gemeinsamkeit, dass
das „Menschen mögliche Mal Gerechtigkeit“” Och ange nicht erreicht
1ST. Das jeg eINem großen Teil auch der völligen Vernachlässigung
e1Nes Täter-Opfer-Ausgleichs, denn „befreien wüuürde erst Versöhnung. Aber
WIEe 1st SIE möglich?‘  610

verschnung theologisc. denken Die DANNUNG ZzwWISCHen der all-
gemeinen Sündenvergebung und dem primäaren ec der Dfer
ZUF vergebung
Paulus beschreibt 1M Korintherbriefl ottes Versöhnungshandeln

enschen Die Schuld, die Versöhnung notwendig Mac  e wird 1n e1ner
Ollektivschul der Welt DZW. der enschen verkörpert. Nun aber, 1n ©1-
er vorauslaufenden Vergebungshaltung, versöhnt Ott die Welt mi1t sich
selbst, ohne dem enschen diese un anzurechnen „Christus ber-
nımm uNseTe Sunder-Identität (Gal 3,13) und bestimmt S1E MNEeu (2 KOr
5,1 /) ottes Gerechtigkeit 1st die Gegenwirklichkeit ZUr unde  &b Gerhard

Erst 2005 wurde das nestiegesetz Nestor Kirchner annulliert und e1in Weg ZUrTr
erneute Aufarbeitung Trei gemacht.
Bongardt/ Wüstenberg, Versöhnung, Strafe und Gerechtigkeit, O.;

10 Eb3d.
Gerhard Sanufer (Hg.) „vVersöhnung” als ema der eologie, (‚ütersloh 1997,
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folgung der Täter veranlasste. Doch sowohl die finanzielle und bürokrati-
sche Last der Strafverfolgungen als auch die fast unveränderte Macht der
Militärs brachten Alfonsín von seinem Plan einer flächendeckenden Aufar-
beitung ab und ließen ihn 1986 das Ley del Punto Final unterzeichnen:
Die Strafverfolgung wurde durch eine Generalamnestie aufgehoben.8 Die
Angst vor Verfolgung und Willkür musste sich demnach zwangsläufig mit
der Erkenntnis fortsetzen, dass auch die neu gewählte Regierung nicht
stark genug war, den Tätern ihre rechtmäßige Strafe zukommen zu lassen.
Die Verstrickungen von Teilen der Bevölkerung und vor allem der Polizei
in die Machenschaften der Junta schaffen bis heute eine allgemeine Atmo-
sphäre des Misstrauens. Die Opfer haben also einerseits unter den Folgen
des geschehenen Unrechts und der anhaltenden Ungewissheit über das
Schicksal ihrer Angehörigen, andererseits unter einem nachhaltig ent-
täuschten Vertrauen zu leiden. 

Obwohl Strategie und Wirkung der Aufarbeitungsprozesse in beiden
Beispielstaaten sehr verschieden sind, ergibt sich die Gemeinsamkeit, dass
das „Menschen mögliche Maß an Gerechtigkeit“9 noch lange nicht erreicht
ist. Das liegt zu einem großen Teil auch an der völligen Vernachlässigung
eines Täter-Opfer-Ausgleichs, denn „befreien würde erst Versöhnung. Aber
wie ist sie möglich?“10

2. Versöhnung theologisch denken: Die Spannung zwischen der all-
gemeinen Sündenvergebung und dem primären Recht der Opfer
zur Vergebung

Paulus beschreibt im 2. Korintherbrief Gottes Versöhnungshandeln am
Menschen. Die Schuld, die Versöhnung notwendig macht, wird in einer
Kollektivschuld der Welt bzw. der Menschen verkörpert. Nun aber, in ei-
ner vorauslaufenden Vergebungshaltung, versöhnt Gott die Welt mit sich
selbst, ohne dem Menschen diese Sünde anzurechnen. „Christus über-
nimmt unsere Sünder-Identität (Gal 3,13) und bestimmt sie so neu (2 Kor
5,17). Gottes Gerechtigkeit ist die Gegenwirklichkeit zur Sünde“ (Gerhard

8 Erst 2005 wurde das Amnestiegesetz unter Néstor Kirchner annulliert und ein Weg zur
erneuten Aufarbeitung frei gemacht.

9 Bongardt/Wüstenberg, Versöhnung, Strafe und Gerechtigkeit, a. a. O., 9.
10 Ebd.
11 Gerhard Sauter (Hg.): „Versöhnung“ als Thema der Theologie, Gütersloh 1997, 32.

Junge ÖkumenikerInnen



2458 UunNge OkumenikerInnen

Sauter). “ (‚etauscht wird alsSO „die (Gottesfeindschaft der enschen
die eUuee Friedensrelation  &b Ralf Wüstenberg). “ 1ne schlichte Übertragung
des paulinischen Versöhnungsgedankens aul den politischen Bereich 1st
allerdings nicht ohne Weiteres möglich UNaCANS Silt iragen, b Ver:
söhnung ohne e1N aufrichtiges Reuebekenntnis VOT Seliten der alter denk.
bar ist.  15 ESs 1st ach e1ner Definition VONN Schuld und der Praxis der erge
bung iragen: Der Gedanke e1iner kollektiven Schuld der Menschheit
relativiert womöglich die individuelle Schuld der Einzelnen und
damıit den Schuldbegriff 1n Allgemeinplätze. “ Ferner übergeh e1nNe „verge
bung VOT oben‘  :15 die das paulinische Odell impliziert, das ec der Ver:
letzten, ber e1nNe mögliche Vergebung selhst bestimmen Orotinee

kritisiert, dass diese Iremde Vergebung e1nNe „sublime Verachtung VOT
enschen  &b darstelle, ‚13  enen auch Och das miniımale ec selhber VeT-

sgeben, W2S ihnen angetan wurde, wird“.'° olglic ware Tüur
e1Ne Versöhnung auch aufT politischer ene das Eingeständnis der
Schuld VONN Seliten der aler zwingend nöLg. Dabhbe!]l dürien ZWar die Motive
des ]äters Nıcht untergehen, VOT em INUSS ahber das Le1id des Opfers Ge
hÖör inden 1ne „Vergebung VOT oben  “ die 1M Kontext politischer Uular
beitung Uurc das staatliche Rechtssystem ausgesprochen würde, kann die
Vergebung Uurc die Dier nicht erseizen

1e{irıc Bonhoeller und Elsa amez haben sich theologisch DallzZ er-
schiedlich miıt dem Phänomen der Versöhnung auseinandergesetzt, wobhbel
die theologische und die politische Dimension betrachtet
werden Diese Säfl7e sollen ler 1Un dargeste und kritisch sewurdigt
werden
12 Ralf Wüstenberg: Politische Versöhnung In theologischer Perspektive. /ur ularDel:

Lung VON Vergangenheit In Sildafrıka und Deutschland; In Evangelische Kommentare 69
, 3572

13 In der Kirchengeschichte WwIird deutlich, ass die ulßpraxis e1nNnes der wichtigsten Fle
enie ZUrTr Vergebung der Un! 1ST. 1ne vorauslaufende Vergebung WwIird Iso uch VON
der Kirche NIC vgewährt.

14 „Die konkrete Unı als todbringende Uunde (Verelendung, Folter, Mord WwIird hinter
dieser Verallgemeinerung unsichtbar. | Wenn INan 1m konkreten Fall der Folter Welter-
en  9 e1 dies, daß die pfer 1ätern werden, weil Ja uch C1E Sinder sind”; Ludger
eckel: Menschenrechtsverletzung und Versöhnung. /um 2eDrau«cC des Versöhnungs-
begriffs In Kirche und Theologie; InN: Straflosigkeit, Gerechtigkeit, Vergebung. (.hristliche
VWege ZUrTr Versöhnung? Internationales SemM1inar der FLÄCALTL. Internationale Föderation
der Aktion der Ysten Iur die Abschaffung der Folter, Muünster /.? 11 Juni 1995, ST
()ttilien 19906, 130

15 Orofhee Politische eologie. Auseinandersetzung Mit RKudolf Bultmann,
gart 1982;, 104

10 Ebd
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Sauter).11 Getauscht wird also „die Gottesfeindschaft der Menschen gegen
die neue Friedensrelation“ (Ralf Wüstenberg).12 Eine schlichte Übertragung
des paulinischen Versöhnungsgedankens auf den politischen Bereich ist 
allerdings nicht ohne Weiteres möglich: Zunächst gilt es zu fragen, ob Ver-
söhnung ohne ein aufrichtiges Reuebekenntnis von Seiten der Täter denk-
bar ist.13 Es ist nach einer Definition von Schuld und der Praxis der Verge-
bung zu fragen: Der Gedanke einer kollektiven Schuld der Menschheit
relativiert womöglich die individuelle Schuld der Einzelnen und verzerrt
damit den Schuldbegriff in Allgemeinplätze.14 Ferner übergeht eine „Verge-
bung von oben“,15 die das paulinische Modell impliziert, das Recht der Ver-
letzten, über eine mögliche Vergebung selbst zu bestimmen. Dorothee
Sölle kritisiert, dass diese fremde Vergebung eine „sublime Verachtung von
Menschen“ darstelle, „denen auch noch das minimale Recht, selber zu ver-
geben, was ihnen angetan wurde, genommen wird“.16 Folglich wäre für
eine Versöhnung – auch auf politischer Ebene – das Eingeständnis der
Schuld von Seiten der Täter zwingend nötig. Dabei dürfen zwar die Motive
des Täters nicht untergehen, vor allem muss aber das Leid des Opfers Ge-
hör finden. Eine „Vergebung von oben“, die im Kontext politischer Aufar-
beitung durch das staatliche Rechtssystem ausgesprochen würde, kann die
Vergebung durch die Opfer nicht ersetzen. 

Dietrich Bonhoeffer und Elsa Tamez haben sich theologisch ganz unter-
schiedlich mit dem Phänomen der Versöhnung auseinandergesetzt, wobei
die theologische und die politische Dimension stets zusammen betrachtet
werden. Diese Ansätze sollen hier nun dargestellt und kritisch gewürdigt
werden.
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12 Ralf K. Wüstenberg: Politische Versöhnung in theologischer Perspektive. Zur Aufarbei-
tung von Vergangenheit in Südafrika und Deutschland; in: Evangelische Kommentare 69
(2009), 352.

13 In der Kirchengeschichte wird deutlich, dass die Bußpraxis eines der wichtigsten Ele-
mente zur Vergebung der Sünde ist. Eine vorauslaufende Vergebung wird also auch von
der Kirche nicht gewährt.

14 „Die konkrete Sünde als todbringende Sünde (Verelendung, Folter, Mord) wird hinter
dieser Verallgemeinerung unsichtbar. [...] Wenn man im konkreten Fall der Folter weiter-
denkt, heißt dies, daß die Opfer zu Tätern werden, weil ja auch sie Sünder sind“; Ludger
Weckel: Menschenrechtsverletzung und Versöhnung. Zum Gebrauch des Versöhnungs-
begriffs in Kirche und Theologie; in: Straflosigkeit, Gerechtigkeit, Vergebung. Christliche
Wege zur Versöhnung? Internationales Seminar der FI.ACAT. Internationale Föderation
der Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter, Münster 7.?11. Juni 1995, St.
Ottilien 1996, 130.

15 Dorothee Sölle: Politische Theologie. Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann, Stutt-
gart 1982, 104. 

16 Ebd. 
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r Jefric Bonhoeffer: Die eHE Wirklichkeit als Wiederherstellung
Von Beziehungen In TISTUS
Die Bonhoellers 1st eprägt VON der Beschreibung e1INes innerwelt-

lichen Versöhnungsgeschehens zwischen (‚ott und ensch und dem amı
verbundenen Aufruftf ZUTr Verantwortung. Bonhoe(lfer versteht die vorauslau-
en Versöhnung ottes MIt der Welt als Grundlage allen e1NSs und Han
eIns Das Versöhnungsgeschehen esteht 1n der Vereinigung ottes M1t der
Menschheit Urc T1STIUS und der amı verbundenen Überwindung g
gensätzlicher Wirklichkeiten Die Unterscheidung VON (‚ott und Welt wird
alSO 1n einem dialektischen Prozess Urc den Mittler T1ISTUS aufgehoben.
enn „1M e1 Jesu Christi IsSt (‚ott mMit der Menschheit vereint, 1st die

Menschheit VON (‚ott angenommen”,  6 17 1ese Vereinigung kann als
e1ine „polemische Einheit“'® bezeichnet werden, da S1e den Unterschie VON
(‚ott und ensch NIC aufhebt, SCHNEeBßblC bleibt (ott Subjekt des Han
delns  19 Ausgehend VON der universalen Versöhnung ibt e 1Ur e1ine letzte
Wirklichkeit, die (‚ott 1St. Gott, der VON Bonhoe(lfer als rsprung alles uten
verstanden wird, 1L1USS Iür den enschen Ausgangspunkt er Fragestellun-
gen ach dem uten se1n, denn „WasS sollte e1n (Gutsein des enschen und
der Welt ohne (‚ott Iür e1ine Bedeutung haben

Bonhoelfler wehrt sich damıit 1n reın ahbstraktes Verständnis VOT

Gott, das innn als e1nNe VOT der Welt losgelöste TO interpretiert. Urc
die Menschwerdung Jesu Christi 1st der ensch 1Un dazu befähigt, Ott
als konkrete TO 1n SEINeEemM en wahrzunehmen Die Akzentuierung
des Diesseits verleli Bonhoelfers Theologie größte Aktualıtät. Hierin jeg
die Begründung der Notwendigkeit, dass der Christ sich 1n der Welt Uurc
tatıges Handeln auswelSs Diese Tätigkeit entspringt nicht eINem Müssen,
Oondern 1st Konsequenz der Wirklic  e1 1n Christus, die Uurc das „KreuZ

eZ2Uder Versöhnung vermittelt 1St. „Das Kreuz der Versöhnung 1st die DBefrei
ung ZU en VOT Ott miıtten In der gottlosen Welt, 1st die Befreiung

17 Dietrich Bonhoeffer: 1.  9 hg. Hse F Öödt, Heinz Fduard F Öödt, FANS Y und CÄHÜf-
18

ford Green, (‚ütersloh 5701 Ü,
19

Ebd.,
Hans Mikkelsen „Nur der eldende gott ann en lHMetrich BonhoeflT-

lers Verhältnisdenken, Internetauftritt: http://home.online.no/-boethius/ bonhoefl.
(aufgerufen )

AÜ) Dietrich Bonhoeffer, 1  3 O., 404
Eb3d.
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a) Dietrich Bonhoeffer: Die neue Wirklichkeit als Wiederherstellung
von Beziehungen in Christus
Die Ethik Bonhoeffers ist geprägt von der Beschreibung eines innerwelt-

lichen Versöhnungsgeschehens zwischen Gott und Mensch und dem damit
verbundenen Aufruf zur Verantwortung. Bonhoeffer versteht die vorauslau-
fende Versöhnung Gottes mit der Welt als Grundlage allen Seins und Han-
delns. Das Versöhnungsgeschehen besteht in der Vereinigung Gottes mit der
Menschheit durch Christus und der damit verbundenen Überwindung ge-
gensätzlicher Wirklichkeiten. Die Unterscheidung von Gott und Welt wird
also in einem dialektischen Prozess durch den Mittler Christus aufgehoben.
Denn „im Leibe Jesu Christi ist Gott mit der Menschheit vereint, ist die
ganze Menschheit von Gott angenommen“.17 Diese Vereinigung kann als
eine „polemische Einheit“18 bezeichnet werden, da sie den Unterschied von
Gott und Mensch nicht aufhebt, schließlich bleibt Gott Subjekt des Han-
delns.19 Ausgehend von der universalen Versöhnung gibt es nur eine letzte
Wirklichkeit, die Gott ist. Gott, der von Bonhoeffer als Ursprung alles Guten
verstanden wird, muss für den Menschen Ausgangspunkt aller Fragestellun-
gen nach dem Guten sein, denn „was sollte ein Gutsein des Menschen und
der Welt ohne Gott für eine Bedeutung haben?“.

Bonhoeffer wehrt sich damit gegen ein rein abstraktes Verständnis von
Gott, das ihn als eine von der Welt losgelöste Größe interpretiert. Durch
die Menschwerdung Jesu Christi ist der Mensch nun dazu befähigt, Gott
als konkrete Größe in seinem Leben wahrzunehmen. Die Akzentuierung
des Diesseits verleiht Bonhoeffers Theologie größte Aktualität. Hierin liegt
die Begründung der Notwendigkeit, dass der Christ sich in der Welt durch
tätiges Handeln ausweist. Diese Tätigkeit entspringt nicht einem Müssen,
sondern ist Konsequenz der Wirklichkeit in Christus, die durch das „Kreuz
der Versöhnung“20 vermittelt ist. „Das Kreuz der Versöhnung ist die Befrei-
ung zum Leben vor Gott mitten in der gottlosen Welt, es ist die Befreiung
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17 Dietrich Bonhoeffer: Ethik, hg. v. Ilse Tödt, Heinz Eduard Tödt, Ernst Feil und Clif-
ford Green, Gütersloh 32010, 53.

18 Ebd., 45.
19 Vgl. Hans V. Mikkelsen (1995): „Nur der leidende Gott kann helfen“. Dietrich Bonhoef-

fers Verhältnisdenken, Internetauftritt: http://home.online.no/~boethius/bonhoef.
htm#3.1 (aufgerufen am 17.02.2014).

20 Dietrich Bonhoeffer, Ethik, a. a. O., 404.
21 Ebd. 
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ZUuU en 1n echter Weltlichkeit.““' In dieser echten Weltlichkeit werden
die vergeblichen ersuchne des enschen, sich selhst vergöttlichen,
wichtig, da die „KONnfTlikte zwischen ‚Christlichem‘ und ‚Weltlichem‘ ber-
wunden22 sind Die Befreiung esteht 1M Trkennen der eigenen Begrenzt-
heit und Unvollkommenheit. Hans elsen erklärt, dass „die Welt
sgerade 1n der Begrenzung, die S1E Uurc das er  15 Ott erfährt,
dazu efreit wird, Welt seın S1e wird davon befreit, sich selhst EIWAas
Anderem, EIWAas rTrolberem rheben als S1E selhst iSt“.23

Bezeichnen Tüur und Theologieverständnis Bonhoelfers Ist die
Auffassung der Einheit des anzen SO verwirtt die Unterscheidung VOT
Person und Werk und OomMm dem Schluss, dass „das ute | ach
dem anzen verlangt|], nicht 1Ur ach der Gesinnung, Oondern
auch ach dem We rk“ Z4 In der rage ach der Einheit VOT ott
und Welt röffnet sich auch die rage ach Versöhnung, denn Ott und
die Welt 1M Einklang edacht werden, da Sind ott und Welt versöhnt.
„WO andererseits das Christliche als selbständiger Bezirk auftritt, dort WEe1-
gert Nan der Welt die Gemeinschaft, die Ott In esus T1STUS miıt inr e1N-

iSt.“25 Die Kıirche hat bel Bonhoelfler die un  107 der Versöh
nungsmittlerin. Urc S1E sgl ottes Oftfscha der Versöhnung konkrete
Wirklichkei 1n der Welt werden AaDEel Fruc Seın ekklesiologisches Ver:
ständnis allerdings VOT e1Nnem tradıtionellen Bild der Kırche ab Er distan
zier sıch VOT dem allein räumlichen Verständnis der Kıirche als „Kultver-

ZÖe11 und erklärt S1E dem Urt, „WOo bezeugt und wird,
daß Ott die Welt 1n T1SLIUS mi1t sich versöhnt hat“ 27 Ferner S11 S1E der
Urt, dem die Gläubigen ihre Schuld Uurc Christi Nade erkennen Die
e1Ne Wirklic  e1 ottes verbiete inr den Rückzug 1n e1nNe eigene Wirklich
keit. Eerst Uurc ihren ezug aufT alle enschen und die Konzentration aufT
Zeugnis und Dienst der Versöhnung S11 S1E Kırche ottes In der Welt. Die
Kirche, die als eMmMe1INsSC der Gläubigen 1n der Nachfolge Christi stehe,
MUSSE In ZWE1 Dimensieonen betrachtet werden Der Dimension der IS
C  W:  { als Selbstzwecklichkei und dem Ort des Dienstes als Funk:

A Ebd
A

zx4
Hans Mikkelsen, „Nur der eldende Oft kann helfen”,

A
efric Bonhoeffer, Ethik, O.;
Ebd.,

20 Ebd.,
AF Ebd.,
28 (Güunftfer Prüller-Jagenteufer: Befreit ZUrTr Verantwortung. Uunde und Versöhnung In

der letric Bonhoffers, Münster 2004;, 1/4
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zum Leben in echter Weltlichkeit.“21 In dieser echten Weltlichkeit werden
die vergeblichen Versuche des Menschen, sich selbst zu vergöttlichen, un-
wichtig, da die „Konflikte zwischen ‚Christlichem‘ und ‚Weltlichem‘ über-
wunden“22 sind. Die Befreiung besteht im Erkennen der eigenen Begrenzt-
heit und Unvollkommenheit. Hans Mikkelsen erklärt, dass „die Welt
gerade in der Begrenzung, die sie durch das Verhältnis zu Gott erfährt,
dazu befreit wird, Welt zu sein. Sie wird davon befreit, sich selbst zu etwas
Anderem, etwas Größerem zu erheben als sie selbst ist“.23

Bezeichnend für Ethik und Theologieverständnis Bonhoeffers ist die
Auffassung der Einheit des Ganzen: So verwirft er die Unterscheidung von
Person und Werk und kommt zu dem Schluss, dass „das Gute [...] nach
dem Ganzen [verlangt], nicht nur nach der ganzen Gesinnung, sondern
auch nach dem ganzen Werk“.24 In der Frage nach der Einheit von Gott
und Welt eröffnet sich auch die Frage nach Versöhnung, denn wo Gott und
die Welt im Einklang gedacht werden, da sind Gott und Welt versöhnt.
„Wo andererseits das Christliche als selbständiger Bezirk auftritt, dort wei-
gert man der Welt die Gemeinschaft, die Gott in Jesus Christus mit ihr ein-
gegangen ist.“25 Die Kirche hat bei Bonhoeffer die Funktion der Versöh-
nungsmittlerin. Durch sie soll Gottes Botschaft der Versöhnung konkrete
Wirklichkeit in der Welt werden. Dabei rückt sein ekklesiologisches Ver-
ständnis allerdings von einem traditionellen Bild der Kirche ab. Er distan-
ziert sich von dem allein räumlichen Verständnis der Kirche als „Kultver-
ein“26 und erklärt sie zu dem Ort, „wo bezeugt und ernst genommen wird,
daß Gott die Welt in Christus mit sich versöhnt hat“.27 Ferner sei sie der
Ort, an dem die Gläubigen ihre Schuld durch Christi Gnade erkennen. Die
eine Wirklichkeit Gottes verbiete ihr den Rückzug in eine eigene Wirklich-
keit. Erst durch ihren Bezug auf alle Menschen und die Konzentration auf
Zeugnis und Dienst der Versöhnung sei sie Kirche Gottes in der Welt. Die
Kirche, die als Gemeinschaft der Gläubigen in der Nachfolge Christi stehe,
müsse in zwei Dimensionen betrachtet werden: Der Dimension der Chris-
tusgegenwart als Selbstzwecklichkeit und dem Ort des Dienstes als Funk-
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22 Ebd.
23 Hans V. Mikkelsen, „Nur der leidende Gott kann helfen“, a. a. O.
24 Dietrich Bonhoeffer, Ethik, a. a. O., 37.
25 Ebd., 46.
26 Ebd., 49.
27 Ebd., 46.
28 Gunter M. Prüller-Jagenteufer: Befreit zur Verantwortung. Sünde und Versöhnung in

der Ethik Dietrich Bonhoffers, Münster 2004, 174.
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tionalität.“® In diesen ZWE1 Dimensionen erklärt sich das VONN Bonhoelfler
DTFO NODIS und DFO aliis AÄAus der Gegenwart Jesu Christi schöpnft

die eMmMe1NsSC der Gläubigen die Kraft, Tüur andere da sein.“” Die KIr-
che estehe 1n eiInem Widerspruchsverhältnis zwischen der sündigen Welt
und dem e1i1c ottes, das ahber Uurc T1SLUS versöhnt wird Uurc die
SE Verhältnis wird gleichzeitig die Diesseitigkeit der Kıirche betont: Der
Ort der Kırche nicht irgendwo Jjense1ts der Wirklic  e1 1M Reiche
der een, Oondern jeg miıtten 1n der Geschichte als göttliches under,

leg 1n eSsus Christus, dem Weltversöhner“.+ Bonhoeller versteht
der Kırche alsSO die Wirklic  e1 des lebendigen T1SLIUS 1n der Welt und
nicht die Verwirklichung christlicher Ideale.”

emäa. der Auffassung des DTFO Aafiis und ihrer Diesseitigkeit hat Kıirche
1n der Nachfolge drei ufgaben gegenüber dem aa „Die den aa
serichtete rage ach dem egitim staatliıchen Charakter SEINES andelns“,

„Der Dienst dem Dier des Staatshandel  &b und ‚13  1C 11UTr die
Dier dem Rad verbinden, Oondern dem Rad selhst 1n die Spei
chen fallen“.  “ 54 Die Kıirche S11 alsSO der Urt, die (G(emeinschaft der
Gläubigen ihre Schuld erkenne Das Schuldbekenntnis S11 Uurc esus
T1SLUS möglich und etfreife den enschen uch ler wird Bon
Oellers Konzept des anzen eutlich, denn die Vollständigkeit des Opfers
Christi verlangt auch das vollständige Schuldbekenntnis des enschen In
diesem Bekenntnis „Tallt die DallZe Schuld aufT die Kirche, aul die YIsten
und indem 1E ler nicht geleugnet, Oondern bekannt wird, {ut sich die
Möglichkei der Vergebung auf“ 53 Das Schuldeingeständnis Ist Tüur Bon
hoeller demnach maßgeblich Tüur e1nNe Vergebung. Mit dieser Auffassung
stellt er sich e1nNe „billige Gnade“,““ die das esen der Kırche Tal-
ten würde, denn „ JIn dieser Kırche lindet die Welt billige Bedeckung ihrer
Sunden, die S1E nicht bereut und VONN enen Irei werden S1E erst rec
nicht Unscht. Billige Nnade 1st arum eugnung des ljebendigen Wortes

zUu Ebd., 175
A0 Dietrich Bonhoeffer, 1  3 O.;

Eb3d.
C Dietrich Bonhoeffer: He Kirche VOT der Judenfrage ); In Ders.: (‚‚esammelte

Schriften, hg. ernarn Bethge. Band Kirchenkampf und Finkenwalde Resolutio-
NEN, ufsätze, RKundbriefe 19533 1943, Muüunchen 1959,

43 Dietrich Bonhoeffer, 1  3 O., 127
44 Dietrich Bonhoeffer: Nachfolge, hg. Martin HA und Hse F Ödt, DBW, Band 4, (JU:

ersloh 1998,
4 Eb3d.
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tionalität.28 In diesen zwei Dimensionen erklärt sich das von Bonhoeffer
geprägte pro nobis und pro aliis: Aus der Gegenwart Jesu Christi schöpft
die Gemeinschaft der Gläubigen die Kraft, für andere da zu sein.29 Die Kir-
che bestehe in einem Widerspruchsverhältnis zwischen der sündigen Welt
und dem Reich Gottes, das aber durch Christus versöhnt wird. Durch die-
ses Verhältnis wird gleichzeitig die Diesseitigkeit der Kirche betont: Der
Ort der Kirche „liegt nicht irgendwo jenseits der Wirklichkeit im Reiche
der Ideen, sondern er liegt mitten in der Geschichte als göttliches Wunder,
er liegt in Jesus Christus, dem Weltversöhner“.30 Bonhoeffer versteht unter
der Kirche also die Wirklichkeit des lebendigen Christus in der Welt und
nicht die bloße Verwirklichung christlicher Ideale.31

Gemäß der Auffassung des pro aliis und ihrer Diesseitigkeit hat Kirche
in der Nachfolge drei Aufgaben gegenüber dem Staat: 1. „Die an den Staat
gerichtete Frage nach dem legitim staatlichen Charakter seines Handelns“,
2. „Der Dienst an dem Opfer des Staatshandelns“ und 3. „Nicht nur die
Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Spei-
chen zu fallen“.32 Die Kirche sei also der Ort, wo die Gemeinschaft der
Gläubigen ihre Schuld erkenne. Das Schuldbekenntnis sei durch Jesus
Christus möglich und betreffe den ganzen Menschen. Auch hier wird Bon-
hoeffers Konzept des Ganzen deutlich, denn die Vollständigkeit des Opfers
Christi verlangt auch das vollständige Schuldbekenntnis des Menschen. In
diesem Bekenntnis „fällt die ganze Schuld auf die Kirche, auf die Christen
und indem sie hier nicht geleugnet, sondern bekannt wird, tut sich die
Möglichkeit der Vergebung auf“.33 Das Schuldeingeständnis ist für Bon-
hoeffer demnach maßgeblich für eine Vergebung. Mit dieser Auffassung
stellt er sich gegen eine „billige Gnade“,34 die das Wesen der Kirche verra-
ten würde, denn: „In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer
Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht
nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes
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29 Ebd., 175.
30 Dietrich Bonhoeffer, Ethik, a. a. O., 68.
31 Ebd.
32 Dietrich Bonhoeffer: Die Kirche vor der Judenfrage (1933); in: Ders.: Gesammelte

Schriften, hg. v. Eberhard Bethge. Band 2. Kirchenkampf und Finkenwalde. Resolutio-
nen, Aufsätze, Rundbriefe 1933?1943, München 1959, 48.

33 Dietrich Bonhoeffer, Ethik, a. a. O., 127.
34 Dietrich Bonhoeffer: Nachfolge, hg. v. Martin Kuske und Ilse Tödt, DBW, Band 4, Gü-

tersloh 1998, 29.
35 Ebd.
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ottes, eugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes.“” 1ne
Nade widerfahre dem enschen erst 1n der Nachfolge Jesu Christi Hier
wWware iragen, 918 Nade Voraussetzungen ordern annn Oder b die
Nade erst Uurc ihre Voraussetzungslosigkeit e1ner Olchen wird

Bonhoelfler Oordert damıit eiınen konsequenten 1C aufT das eigene Ver:
Er verurteilt e1nNe „moralische Degradierung“,  6 50 die die eigene

Schuld 1M Vergleich miıt anderen eichtier erscheinen ass enn erst 1n der
Verleugnung der eigenen Schuld Macne Nan sich VOT T1SLUS schuldig,.”
1ne 1M Oraus ausgesprochene Vergebung wüuürde VOT Bonhoeller nicht als
authentisch geachte werden ESs edürfe e1Nes kompletten Bruchs miıt dem
eigenen schuldigen eben, auf eiınen Neuanfang hoffen.“

Was Iur den einzelnen enschen gilt, kann ahber Nıcht ohne Weiteres
aul den aa übertragen werden 1ne schuldig sgewordene Gesellscha hat
1Ur die Möglichkeit, In eiInem allmählichen Heilungsprozess sesund
werden Die Kontinuiltät der Geschichte Mache e1N Vergessen der Schuld
unmöglich. ESs E1 allein e1nNe „Vernarbung der Schuld“>* möglich, sofern
keine euUue€e Schuld aufT sıch eladen wird In diesem Prozess mMmMussen die
Schuldigen ihrer Schuld überführt werden.““ Bonhoelfler unterscheidet also
zwischen e1ner kollektiven Schuld In der un dams und e1ner spezifi-
schen, individuellen Schuld der enschen Der ensch MUSSE diese
Schuld Uurc T1STUS erkennen und Vergebung bitten Bonhoeller 1st
sich darüber 1M Klaren, dass die wenlgsten enschen diesem chritt
bereit SiNd, und Oordert e1nNe serichtliche Überführung der nicht-reuigen
ater. Er Mac lerner arau aufmerksam, dass „Jede Illusion, eschenNne
116585 Uurc Strafaktionen ungeschehen Machen können, en gelassen
\werden mMUuSSs und der Kırche Jesu Christi als rsprung aller erge
bung, KRechtfertigung, Erneuerung aum egeben wird den VÖöl
ern c Bonhoelfler unterstreicht In seinem Konzept alsSO die Bedeutung
VOT Beziehungen, WE der ensch sich erst 1n der Beziehung T1SLUS
SEINer eigenen Wirklic  e1 bewusst wird Ott 1st erjenige, der Uurc das
Kreuz diese Beziehung erinner und SIE Uurc T1SLUS 1ederherstellt.
1ne solche Wiederherstellung VOT Beziehungen wird auch VOT der Kırche
gefordert. Das Schuldeingeständnis jedes Einzelnen Tröffnet alsSO den Weg
40

f
efric Bonhoeffer, Ethik, O.; 1372
Ebd

40 Ebd., 134
U efric Bonhoeffer, Ethik, O.; 1372
A Ebd., 136

Ebd
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Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes.“35 Eine teure
Gnade widerfahre dem Menschen erst in der Nachfolge Jesu Christi. – Hier
wäre u. a. zu fragen, ob Gnade Voraussetzungen fordern kann oder ob die
Gnade erst durch ihre Voraussetzungslosigkeit zu einer solchen wird.

Bonhoeffer fordert damit einen konsequenten Blick auf das eigene Ver-
sagen. Er verurteilt eine „moralische Degradierung“,36 die die eigene
Schuld im Vergleich mit anderen leichter erscheinen lässt. Denn erst in der
Verleugnung der eigenen Schuld mache man sich vor Christus schuldig.37

Eine im Voraus ausgesprochene Vergebung würde von Bonhoeffer nicht als
authentisch geachtet werden. Es bedürfe eines kompletten Bruchs mit dem
eigenen schuldigen Leben, um auf einen Neuanfang zu hoffen.38

Was für den einzelnen Menschen gilt, kann aber nicht ohne Weiteres
auf den Staat übertragen werden. Eine schuldig gewordene Gesellschaft hat
nur die Möglichkeit, in einem allmählichen Heilungsprozess gesund zu
werden. Die Kontinuität der Geschichte mache ein Vergessen der Schuld
unmöglich. Es sei allein eine „Vernarbung der Schuld“39 möglich, sofern
keine neue Schuld auf sich geladen wird. In diesem Prozess müssen die
Schuldigen ihrer Schuld überführt werden.40 Bonhoeffer unterscheidet also
zwischen einer kollektiven Schuld in der Sünde Adams und einer spezifi-
schen, individuellen Schuld der Menschen. Der Mensch müsse diese
Schuld durch Christus erkennen und um Vergebung bitten. Bonhoeffer ist
sich darüber im Klaren, dass die wenigsten Menschen zu diesem Schritt
bereit sind, und fordert eine gerichtliche Überführung der nicht-reuigen
Täter. Er macht ferner darauf aufmerksam, dass „jede Illusion, Geschehe-
nes durch Strafaktionen ungeschehen machen zu können, fallen gelassen
[werden muss] und daß der Kirche Jesu Christi als Ursprung aller Verge-
bung, Rechtfertigung, Erneuerung Raum gegeben wird unter den Völ-
kern“.41 Bonhoeffer unterstreicht in seinem Konzept also die Bedeutung
von Beziehungen, wenn der Mensch sich erst in der Beziehung zu Christus
seiner eigenen Wirklichkeit bewusst wird. Gott ist derjenige, der durch das
Kreuz an diese Beziehung erinnert und sie durch Christus wiederherstellt.
Eine solche Wiederherstellung von Beziehungen wird auch von der Kirche
gefordert. Das Schuldeingeständnis jedes Einzelnen eröffnet also den Weg
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36 Dietrich Bonhoeffer, Ethik, a. a. O., 132.
37 Ebd.
38 Ebd., 134.
39 Dietrich Bonhoeffer, Ethik, a. a. O., 132.
40 Ebd., 136.
41 Ebd.
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ZUr Realisierung e1ner versöhnten (G(emeinschaft.
OJ BIsa Tamez: Rechtfertigung In TFISEUS AaAUSs IC der pfer

als Ermöglichung ZUuU enfür alle
Die Befreiungstheologie galt den Tuhrenden Widerständlern der Evan

gelischen Kırche RIO de la ata /glesia Evangelica del RI0 de Ia
ata, IERP)} als Grundlage 1M Kampf die alur VYıdela 1n
gentinien. Vor allem die befreiungstheologischen sSätze der „ersten Ge
neration  &b zeichnen sich Uurc e1Ne Aualistische Weltsicht aUuUs Das Ootfen
t1al dieser Theologie leg ja serade In der Aufdeckung VONN Missständen
und dem Aufschrei der Unterdrückten Wie ahber ann Versöhnung möglich
werden, WEl die Welt 1n „Arm &b und „Reich“ und 1n „Upfer  &b und „läater  66
eingeteilt wIird?

Elsa amez deutet darum das Versöhnungsgeschehen 1M 1NDIIIC aul
die paulinische KRechtfertigungslehre MNEeUu und stellt In den uellen
Kontext der lateinamerikanıschen Wirklic  e1 Die kollektive un 1M
christlichen eDrauc e1ner Verallgemeinerung der Schuld beli
und rucke die Bedeutung der individuellen Schuld 1n den Hintergrund. Da-
beli identifliziere sıch die untere, sehr gläubige Bevölkerungsschicht mi1t die
SEr kollektiven Schuld und rucke In ihrer Selbstwahrnehmung In die
der Schuldigen. Diese Bevölkerungsgruppe unterscheide dann Oft nicht
mehr „ZzWischen Uun: und trafrechtlich annender Schuld“.““ SO
SCNrel amez „Die Armen, die mi1t ihren Sunden die ergehen der
Machtinhaber eute nicht einmal VOT weıitem herankommen, gestehen
| ihre Verfehlungen e1n Und die Ungerechtigkeit springt Och mehr 1NSs
Auge, WEl senen muß, gerade S1E ständig aran erinner WET-

den, Sunder sein.  «45 S1e plädier daher Iur e1nNe Ansiedlung der ec  er
tigungslehre 1n eiınen ONkreien Kontext und wehrt sıch eıInNnen „KON-
usen Gebrauch““ der re Nur 1n der Verortung VOT Rechtfertigung In
der Geschichte ann dann auch Versöhnung stattiinden Das impliziere,
Rechtfertigung nicht aufT e1N Versöhntsein miıt Ott verkürzen, Oondern
diese Versöhnung aul e1nNe zwischenmenschlich seschichtliche ene
en

A olfgang 2r Gerechti  eit und ec Tundlınıen CHhrıistlicher Kechtsethik, (JU:
ersloh 649701

43 Isa Famez‘: egen die Verurteilung ZUuU 10d. Paulus der die Rechtfertigung Uurc den
(‚lauben AUS der Perspektive der Unterdrückten und Ausgeschlossenen, Luzern 1998,
Eb3d.
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zur Realisierung einer versöhnten Gemeinschaft.
b) Elsa Tamez: Rechtfertigung in Christus – aus Sicht der Opfer – 

als Ermöglichung zum Leben für alle
Die Befreiungstheologie galt den führenden Widerständlern der Evan-

gelischen Kirche am Rio de la Plata (Iglesia Evangélica del Río de la
Plata, IERP) als Grundlage im Kampf gegen die Diktatur unter Videla in Ar-
gentinien. Vor allem die befreiungstheologischen Ansätze der „ersten Ge-
neration“ zeichnen sich durch eine dualistische Weltsicht aus. Das Poten-
tial dieser Theologie liegt ja gerade in der Aufdeckung von Missständen
und dem Aufschrei der Unterdrückten. Wie aber kann Versöhnung möglich
werden, wenn die Welt in „Arm“ und „Reich“ und in „Opfer“ und „Täter“
eingeteilt wird? 

Elsa Tamez deutet darum das Versöhnungsgeschehen im Hinblick auf
die paulinische Rechtfertigungslehre neu und stellt es in den aktuellen
Kontext der lateinamerikanischen Wirklichkeit: Die kollektive Sünde im
christlichen Gebrauch trage zu einer Verallgemeinerung der Schuld bei
und rücke die Bedeutung der individuellen Schuld in den Hintergrund. Da-
bei identifiziere sich die untere, sehr gläubige Bevölkerungsschicht mit die-
ser kollektiven Schuld und rücke in ihrer Selbstwahrnehmung in die Rolle
der Schuldigen. Diese Bevölkerungsgruppe unterscheide dann oft nicht
mehr „zwischen Sünde und strafrechtlich zu ahnender Schuld“.42 So
schreibt Tamez: „Die Armen, die mit ihren Sünden an die Vergehen der
Machtinhaber heute nicht einmal von weitem herankommen, gestehen
[...] ihre Verfehlungen ein. Und die Ungerechtigkeit springt noch mehr ins
Auge, wenn man sehen muß, daß gerade sie ständig daran erinnert wer-
den, Sünder zu sein.“43 Sie plädiert daher für eine Ansiedlung der Rechtfer-
tigungslehre in einen konkreten Kontext und wehrt sich gegen einen „kon-
fusen Gebrauch“44 der Lehre. Nur in der Verortung von Rechtfertigung in
der Geschichte kann dann auch Versöhnung stattfinden. Das impliziere,
Rechtfertigung nicht auf ein Versöhntsein mit Gott zu verkürzen, sondern
diese Versöhnung auf eine zwischenmenschlich geschichtliche Ebene zu
heben.

253

ÖR 63 (2/2014)

42 Wolfgang Huber: Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik, Gü-
tersloh 32006, 390.

43 Elsa Tamez: Gegen die Verurteilung zum Tod. Paulus oder die Rechtfertigung durch den
Glauben aus der Perspektive der Unterdrückten und Ausgeschlossenen, Luzern 1998,
12. 

44 Ebd.
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Bonhoelfler und ]amez 1U1mmMen 1n der Forderung überein, die Aktuali
tat des Versöhnungsangebots ottes erkennen ©1 ordern e1 die
Betrachtung des enschen und Machen aul eıInNnen Oft alschen Ge
brauch der rennung VOT Person und Werk aufimerksam. erste die
Rechtifertigung AUS Glauben als Ermöglichung ZUr Versöhnung zwischen
Opfern und Tätern, INUSS S1E VOT der Situation der Dpier ausgehen.”
Voraussetzung Iur e1nNe Versöhnung 1st zunNächst die Anerkennung der
ur e1Nes jeden enschen Unrecht wird ja erst dadurch ermöglicht,
dass aler die Menschenwürde ihrer Dpier missachten uch DallzZe SySs
teme drängen viele enschen den Rand der (Gesellsc und verweh-
[el ihnen ihre Menschenrechte Diese Umstände Iuühren dazu, dass sıch
Unterdrückte und Ausgegrenzte als „Nicht-Menschen““ erilanren und sıch
Uurc inr „Nicht-Sein““” definieren „Die Rede VOT der Rechtfertigung AUS
Glauben muß auf die Ermöglichung VOT en ahzielen araurf, alle
wirklich en können 4E

Konkret verstanden 1NUSS die theologisch postulierte (Gottesebenbild
1cC  e1 des enschen 1n praktische Politik werden Doch nicht
1Ur die pier werden aul diese Weise 1n ihrem Menschsein wahrgenom-
MEN, Oondern auch die alter VOT der Entmenschlichung ewahrt ennn
„die Müächtigen In vielen Ländern miıt diktatorischen | Regimen prakti-
zieren e1nNe dermaßen irrationale Repression und Unterdrückung, daß S1E
sich auch selhst ihres Menschseins Ola begeben“.  “ 49 KRechtfertigung, die
sich als Ermöglichung ZUuU en versteht, Ist Tüur e1 Seiten heilend und
Nne den Weg Iur Versöhnung. Aber die Wirklic  e1 cheine eher „WIE
e1Ne spiegelverkehrte theologische Parodie auf die re VOT der
verdienten KRechtfertigung: Rechtfertigung aufgrun VOT Verdiensten
He1l 1st 1Ur Uurc Verdienste erlangen und SCH e eıInNnen TOLste1l der
Bevölkerung dUS, „denn das System enn nicht die Dimension VOT Nade

5 ]und Glauben
Dieses „System des lodes“ 1NUSS Uurc die permanente Vergewisse-

rung der (Gottesebenbildlichkeit aller enschen durchbrochen werden und

A's Ebd.,
40 Ebd.,
Af/ Ebd
48

A4U
Ebd.,

(}
Ebd.,
Ebd., 187
Ebd
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Bonhoeffer und Tamez stimmen in der Forderung überein, die Aktuali-
tät des Versöhnungsangebots Gottes zu erkennen. Dabei fordern beide die
Betrachtung des ganzen Menschen und machen auf einen oft falschen Ge-
brauch der Trennung von Person und Werk aufmerksam. Versteht man die
Rechtfertigung aus Glauben als Ermöglichung zur Versöhnung zwischen
Opfern und Tätern, so muss sie von der Situation der Opfer ausgehen.45

Voraussetzung für eine Versöhnung ist zunächst die Anerkennung der
Würde eines jeden Menschen. Unrecht wird ja erst dadurch ermöglicht,
dass Täter die Menschenwürde ihrer Opfer missachten. Auch ganze Sys -
teme drängen viele Menschen an den Rand der Gesellschaft und verweh-
ren ihnen ihre Menschenrechte. Diese Umstände führen dazu, dass sich
Unterdrückte und Ausgegrenzte als „Nicht-Menschen“46 erfahren und sich
durch ihr „Nicht-Sein“47 definieren. „Die Rede von der Rechtfertigung aus
Glauben muß auf die Ermöglichung von Leben abzielen – darauf, daß alle
wirklich leben können.“48

Konkret verstanden muss die theologisch postulierte Gottesebenbild-
lichkeit des Menschen in praktische Politik umgesetzt werden. Doch nicht
nur die Opfer werden auf diese Weise in ihrem Menschsein wahrgenom-
men, sondern auch die Täter vor der Entmenschlichung bewahrt: Denn
„die Mächtigen in vielen Ländern mit diktatorischen [...] Regimen prakti-
zieren eine dermaßen irrationale Repression und Unterdrückung, daß sie
sich auch selbst ihres Menschseins total begeben“.49 Rechtfertigung, die
sich als Ermöglichung zum Leben versteht, ist für beide Seiten heilend und
ebnet den Weg für Versöhnung. Aber die Wirklichkeit scheine eher „wie
eine – spiegelverkehrte – theologische Parodie auf die Lehre von der un-
verdienten Rechtfertigung: Rechtfertigung aufgrund von Verdiensten“.50

Heil ist nur durch Verdienste zu erlangen und schließt einen Großteil der
Bevölkerung aus, „denn das System kennt nicht die Dimension von Gnade
und Glauben“.51

Dieses „System des Todes“ muss durch die permanente Vergewisse-
rung der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen durchbrochen werden und
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45 Ebd., 38.
46 Ebd., 42.
47 Ebd.
48 Ebd., 47.
49 Ebd., 49.
50 Ebd., 187.
51 Ebd.
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ZWar Uurc die erufung aufT das eigene Menschsein Konkret definiert 1a
11e7 1er sgrundlegende Aspekte der paulinischen Rechtfertigungslehre, die
aufT die lateinamerikanısche Wirklic  e1 übertragen werden sollen Alle
Punkte können als lJogische Konsequenz davon verstanden werden, dass
Rechtfertigung aul die Ermöglichung VOT en bzielt. Integration der

Ausgeschlossenen 1n das Olk ottes, Erkenntnis des Fehlens
wahrer Gerechtigkeit und Gotteserkenntnis, Verkündigung, dass ottes
Gerechtigkeit allen gilt, Widerstand die ungerechte ’e1lt.°“ Diese
Punkte wirken ineinander und können nicht voneinander WET-
den Die Erkenntnis der Abwesenheit VOT Gerechtigkeit beim X
rechtfertigten enschen dem illen, diese Umstände andern,
en ermöglichen. Die Integration Ausgeschlossener Ist lJogische Kon
SECQUETNZ der OTSC des Evangeliums und e1N unerlässlicher chritt ZUr

C  ung VOT Gerechtigkeit. AaDEel Ist der Widerstand die este
en ungerechte Welt Nıcht umgehen

amez ] heorie zeichnet sich Uurc ihre anthropologische Zentrierung
aUuUs Urc die Anerkennung der Gottesebenbildlichkeit des enschen
wird die Verbindung Ott möglich Die Armen erkennen sich nicht
mehr als Nicht-Menschen, Oondern als VONN Ott yrwählte Kinder. Diese
Anerkennung Ist Uurc den menschgewordenen, leidenden Ott möglich
seworden. Gleichzeitig ermöglicht der Gedanke der (Gottesebenbildlichkeit
e1nNe Begegnung aller enschen aufT Augenhöhe: In dieser ] heorie Sibt
keine „Nicht-Menschen“ mehr, Oondern 11UTr Och ottes kEbenbilder. Ver-
söhnung wird SCHHEeBNC Uurc die Begegnung VOT Opfern und ]ätern aul
Augenhöhe ermöglicht.

Der Ansatz VOT amez 1st 1M besten SInne e1nNe Utopie ZUr Verwirklı
chung des Reiches ottes aul en AaDEel zielt aul e1Ne Vermenschl©i
chung des Systems, indem die gegenseltige Anerkennung der Ottes
ebenbildlichkeit des enschen ZUr Grundlage der Politik mMac
Ausgehend VOT dem gerechtfertigten enschen, der ottes Nade CIM
angen hat, zeichnet e1nNe Welt der Versöhnung und Solidarıitä

ESs bleibt ach der Universalität des AÄAnsatzes Iragen: ann die geior
erte Vergebung und die gegenseltige Anerkennung der Menschenwürde
beispielsweise auch aul die Situation Deutschlands ach 089 übertragen
werden? Die bıblische Praxis der Versöhnung ungier als wichtige
OTSC e1Nes idealen Versöhnungsgeschehens. Aber bedarf Regeln,

z Isa [amez, egen die Verurteilung ZU J10d, O., 1777 183
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zwar durch die Berufung auf das eigene Menschsein. Konkret definiert Ta-
mez vier grundlegende Aspekte der paulinischen Rechtfertigungslehre, die
auf die lateinamerikanische Wirklichkeit übertragen werden sollen. Alle
Punkte können als logische Konsequenz davon verstanden werden, dass
Rechtfertigung auf die Ermöglichung von Leben abzielt. 1. Integration der
zuvor Ausgeschlossenen in das Volk Gottes, 2. Erkenntnis des Fehlens
wahrer Gerechtigkeit und Gotteserkenntnis, 3. Verkündigung, dass Gottes
Gerechtigkeit allen gilt, 4. Widerstand gegen die ungerechte Welt.52 Diese
Punkte wirken ineinander und können nicht voneinander getrennt wer-
den: Die Erkenntnis der Abwesenheit von Gerechtigkeit führt beim ge-
rechtfertigten Menschen zu dem Willen, diese Umstände zu ändern, um
Leben zu ermöglichen. Die Integration Ausgeschlossener ist logische Kon-
sequenz der Botschaft des Evangeliums und ein unerlässlicher Schritt zur
Schaffung von Gerechtigkeit. Dabei ist der Widerstand gegen die beste-
hende ungerechte Welt nicht zu umgehen. 

Tamez’ Theorie zeichnet sich durch ihre anthropologische Zentrierung
aus: Durch die Anerkennung der Gottesebenbildlichkeit des Menschen
wird die Verbindung zu Gott möglich. Die Armen erkennen sich nicht
mehr als Nicht-Menschen, sondern als von Gott erwählte Kinder. Diese
Anerkennung ist durch den menschgewordenen, leidenden Gott möglich
geworden. Gleichzeitig ermöglicht der Gedanke der Gottesebenbildlichkeit
eine Begegnung aller Menschen auf Augenhöhe: In dieser Theorie gibt es
keine „Nicht-Menschen“ mehr, sondern nur noch Gottes Ebenbilder. Ver-
söhnung wird schließlich durch die Begegnung von Opfern und Tätern auf
Augenhöhe ermöglicht.

Der Ansatz von Tamez ist im besten Sinne eine Utopie zur Verwirkli-
chung des Reiches Gottes auf Erden. Dabei zielt er auf eine Vermenschli-
chung des Systems, indem er die gegenseitige Anerkennung der Gottes-
ebenbildlichkeit des Menschen zur Grundlage der Politik macht.
Aus gehend von dem gerechtfertigten Menschen, der Gottes Gnade emp-
fangen hat, zeichnet er eine Welt der Versöhnung und Solidarität. 

Es bleibt nach der Universalität des Ansatzes zu fragen: Kann die gefor-
derte Vergebung und die gegenseitige Anerkennung der Menschenwürde
beispielsweise auch auf die Situation Deutschlands nach 1989 übertragen
werden? Die biblische Praxis der Versöhnung fungiert m. E. als wichtige
Botschaft eines idealen Versöhnungsgeschehens. Aber es bedarf Regeln,
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52 Vgl. Elsa Tamez, Gegen die Verurteilung zum Tod, a. a. O., 177?183.
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diese Versöhnung auch 1n eiInem rec  I1Ichen Rahmen umzusetizen Im
christlichen Sinne Ist also ach eINnem Instrument iragen, das die christ-:
lichen erte WIE nade, Vergebung und (Feindes-)Liebe impliziert und
diese In eiInem gese  ichen Rahmen verankert. Hierzu bletet sıch das Mo
dell der restauratıven Gerechtigkeit

Der NnSsatz der Hrafıven Gerech tigkeit. Die vorrangige rage
ach Bedürfnissen und Verantwortlichkeiten

Die restauratıve Gerechtigkeit wird als ergänzendes Odell Zu este
henden, retributiv ausgerichteten Rechtssystem verstanden Im ıttel.
pun stehen ler die Betroffenen e1ner traftat selbst, ihre Beziehungen
zueinander und ihre Bedürinisse Begreift Nan Gerechtigkeit als Weg, den
Cchalom ottes 1n der Welt Wirklichkei werden lassen und arum die
Beziehungen der enschen untereinander In den Vordergrun stellen,

STO der Ansatz der retributiven Gerechtigkeit chnell SEINE (Gren-
Ze  - In der ausgleichenden Gerechtigkeit wird das usmal der Schuld be
stimmt, e1nNe dem Verbrechen aM SCHESSENE Strafe verhängen kön
e  - ach oligang er hat „die Strafe | ach dieser Auffassung
keinen außerhalb ihrer liegenden WeC S1e dient eın der Verwirkli
chung e1ner dee der Gerechtigkeit“.”“ Solange die Gerechtigkeit ahber e1nNe
dee bleibt, hat SIE keine praktische un  107 und übergeh wichtige
MmMenschliiche Bedürfinisse

uch OWar /Z/ehr beschreibt die retrihbutive Gerechtigkeit als urzel
gescheiterter Versöhnungsversuche: Wenn e1N Verbrechen primar darın
besteht, dass eEsetze sebrochen wurden, 1st der aa das Dier dieses Ver:
rechens Damıiıt werden die pier e1iner Unrechtsta nahezu änzlich AUS
dem Prozess ausgeschlossen und nehmen bestenfTalls als Zeugen DZWw. Ne
enkläger der Gerichtsverhandlung teil 1ele Dpier werden In dieser
Situation VO  = aa eın vgelassen, Oobwohl doch gerade SIE SiNd, eren
en nachhaltig geschädigt wurde S1e benötigen eiınen Raum, Wut
und Verletzung artiıkulieren können und ihrem Leid USdruc verle1-
hen Vielen Opfern elingt arum nicht, AUS der Opferrolle entkom
MEN, we1l 1E vergeblich aul Wiedergutmachung und Gerechtigkeit

%6 olfgang Huber, Gerechtigkeit und eC|  3 O., 308
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diese Versöhnung auch in einem rechtlichen Rahmen umzusetzen. Im
christlichen Sinne ist also nach einem Instrument zu fragen, das die christ-
lichen Werte wie Gnade, Vergebung und (Feindes-)Liebe impliziert und
diese in einem gesetzlichen Rahmen verankert. Hierzu bietet sich das Mo-
dell der restaurativen Gerechtigkeit an.

3. Der Ansatz der restaurativen Gerechtigkeit: Die vorrangige Frage
nach Bedürfnissen und Verantwortlichkeiten

Die restaurative Gerechtigkeit wird als ergänzendes Modell zum beste-
henden, retributiv ausgerichteten Rechtssystem verstanden. Im Mittel-
punkt stehen hier die Betroffenen einer Straftat selbst, ihre Beziehungen
zueinander und ihre Bedürfnisse. Begreift man Gerechtigkeit als Weg, den
schalom Gottes in der Welt Wirklichkeit werden zu lassen und darum die
Beziehungen der Menschen untereinander in den Vordergrund zu stellen,
so stößt der Ansatz der retributiven Gerechtigkeit schnell an seine Gren-
zen: In der ausgleichenden Gerechtigkeit wird das Ausmaß der Schuld be-
stimmt, um eine dem Verbrechen angemessene Strafe verhängen zu kön-
nen. Nach Wolfgang Huber hat „die Strafe [...] nach dieser Auffassung
keinen außerhalb ihrer liegenden Zweck. Sie dient allein der Verwirkli-
chung einer Idee: der Gerechtigkeit“.53 Solange die Gerechtigkeit aber eine
Idee bleibt, hat sie keine praktische Funktion und übergeht wichtige
menschliche Bedürfnisse. 

Auch Howard Zehr beschreibt die retributive Gerechtigkeit als Wurzel
gescheiterter Versöhnungsversuche: Wenn ein Verbrechen primär darin
besteht, dass Gesetze gebrochen wurden, ist der Staat das Opfer dieses Ver-
brechens. Damit werden die Opfer einer Unrechtstat nahezu gänzlich aus
dem Prozess ausgeschlossen und nehmen bestenfalls als Zeugen bzw. Ne-
benkläger an der Gerichtsverhandlung teil. Viele Opfer werden in dieser 
Situation vom Staat allein gelassen, obwohl doch gerade sie es sind, deren
Leben nachhaltig geschädigt wurde. Sie benötigen einen Raum, um Wut
und Verletzung artikulieren zu können und ihrem Leid Ausdruck zu verlei-
hen. Vielen Opfern gelingt es darum nicht, aus der Opferrolle zu entkom-
men, weil sie vergeblich auf Wiedergutmachung und Gerechtigkeit warten.
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53 Wolfgang Huber, Gerechtigkeit und Recht, a. a. O., 398.
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In den Mmeılsten en STE der Uunsch ach anrneı 1M Vordergrund,
der ahber kann 1Ur selten rTTüllt werden

ährend das Dpier alsSO äanzlich In den Hintergrun: igl  » wird der FO
kus auf den aler DZWw. aufT dessen Schuld gelegt. Das Festlegen VOT Strafe
Oordert e1N Denken 1n Stereotypen: Der aler wird allein aufT das begangene
Unrecht reduziert und aufT Schuldfähigkeit hın sepruült. Marginal sind dabel
die Umstände, AUS welchem Ozlalen Umfeld der alter STAaMMT und welche
Motive innn dieser Jat bewegt en Ferner werden SO7Z71ale Kategorien
aufT rechtliche lerminIı heruntergebrochen. In dieser Situation 1st Tüur den
alter einfach, die Auseinandersetzung mi1t SEINer Schuld und SEINer Ver-
antwortung vermeilden Eigene Verantwortung wird dem alter hnehıin
AUS der Hand IMNMeEN, indem sıch nicht persönlich Tüur SEINE aten
verantwortie hat. Der Konflikt zwischen pier und alter wird eINem
Konflikt zwischen Ankläger (Staatsanwalt) und Verteidiger.

ährend der Zeit e1ner verbubenden Uurc Haft wird der
Verurteilte 1n 1n Umifeld gesetZtT, 1n dem wiederum (Gewalt die ege IStT.
Diese wird S1E während des Verbrechens vielleicht 1Ur die AÄus
Nanme 1Un ZUuU ständigen Begleiter des ]äters und diesen dazu,
SeE1N Selbsthbewusstsein primar Uurc (Gewalt definieren Urc Gewalt,

SCHre1l Zehr, sglaube e1N aler sich AUS SEINer „Dersona. nothingnessa 5d

beifreien können Bel amez wurde bereits beschrieben, dass nNter:
drückte sich Oft als „Nicht-Menschen“ erflahren Dieses Phänomen inl
auch aufT aler Z die sich In ihrem Menschsein nicht
Ttühlen Zehr hebht weiıter ervor, dass Gefängnisaufenthalte beinahe jede
Möglichkei der Selbstbestimmung untergraben. Entlassen werden In VIE -
len en enschen, die den Umgang miıt (Gewalt als normal emplflinden
und 1n selhbsthestimmtes en verlernt haben Menschliche Bedürinisse,
sowohl die der Dier als auch die der äter, werden 1M bestehenden
Rechtssystem hinter der dee der Gerechtigkeit zurückgestellt. Die vorherr-
chende Auffassung VOT Gerechtigkeit 1n retrihbutiven Rechtssystemen
sieht Versöhnung also nicht VOL.  55

In der UuCcC ach alternativen und ergänzenden Ansätzen definiert

w Ya Ooward ehr: anging Lenses. N&  _ FOcus Tor ( ‚*ime and Justice, Scottdale/P,

> Dennoch soll die retributive Gerechti  eit N1IC als negatıves Gegenmodell ZUT es{Taura-
[1ven Gerechti  eit ver-standen werden. ichtig ISst aber, ergänzende Sal finden,

auf die hbeschriebenen Bedüurinisse einzugehen und weni1gstens die Möglichkeit Iur
Versöhnung Schalien.
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In den meisten Fällen steht der Wunsch nach Wahrheit im Vordergrund,
der aber kann nur selten erfüllt werden. 

Während das Opfer also gänzlich in den Hintergrund tritt, wird der Fo-
kus auf den Täter bzw. auf dessen Schuld gelegt. Das Festlegen von Strafe
fordert ein Denken in Stereotypen: Der Täter wird allein auf das begangene
Unrecht reduziert und auf Schuldfähigkeit hin geprüft. Marginal sind dabei
die Umstände, aus welchem sozialen Umfeld der Täter stammt und welche
Motive ihn zu dieser Tat bewegt haben. Ferner werden soziale Kategorien
auf rechtliche Termini heruntergebrochen. In dieser Situation ist es für den
Täter einfach, die Auseinandersetzung mit seiner Schuld und seiner Ver-
antwortung zu vermeiden. Eigene Verantwortung wird dem Täter ohnehin
aus der Hand genommen, indem er sich nicht persönlich für seine Taten zu
verantworten hat. Der Konflikt zwischen Opfer und Täter wird zu einem
Konflikt zwischen Ankläger (Staatsanwalt) und Verteidiger. 

Während der Zeit einer zu verbüßenden Strafe – durch Haft – wird der
Verurteilte in ein Umfeld gesetzt, in dem wiederum Gewalt die Regel ist.
Diese wird – war sie während des Verbrechens vielleicht nur die Aus-
nahme – nun zum ständigen Begleiter des Täters und führt diesen dazu,
sein Selbstbewusstsein primär durch Gewalt zu definieren. Durch Gewalt,
so schreibt Zehr, glaube ein Täter sich aus seiner „personal nothingness“54

befreien zu können. – Bei Tamez wurde bereits beschrieben, dass Unter-
drückte sich oft als „Nicht-Menschen“ erfahren. Dieses Phänomen trifft
auch auf Täter zu, die sich in ihrem Menschsein nicht ernst genommen
fühlen. Zehr hebt weiter hervor, dass Gefängnisaufenthalte beinahe jede
Möglichkeit der Selbstbestimmung untergraben. Entlassen werden in vie-
len Fällen Menschen, die den Umgang mit Gewalt als normal empfinden
und ein selbstbestimmtes Leben verlernt haben. Menschliche Bedürfnisse,
sowohl die der Opfer als auch die der Täter, werden im bestehenden
Rechtssystem hinter der Idee der Gerechtigkeit zurückgestellt. Die vorherr-
schende Auffassung von Gerechtigkeit in retributiven Rechtssystemen
sieht Versöhnung also nicht vor.55

In der Suche nach alternativen und ergänzenden Ansätzen definiert
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54 Howard Zehr: Changing Lenses. A new Focus for Crime and Justice, Scottdale/PA
32005, 36.

55 Dennoch soll die retributive Gerechtigkeit nicht als negatives Gegenmodell zur restaura-
tiven Gerechtigkeit ver-standen werden. Wichtig ist aber, ergänzende Ansätze zu finden,
um auf die beschriebenen Bedürfnisse einzugehen und wenigstens die Möglichkeit für
Versöhnung zu schaffen. 
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/ehr e1N Verbrechen er primar als e1nNe Verletzung VOT Beziehungen.
Betroffen seien VOT dieser Verletzung das Dier selbst, der aler und e1nNe
Gemeinschaft.”® Die restauratıve Gerechtigkeit üchtet sich semäß /ehr
ach den Tunf folgenden Leitiragen: Wer wurde verletzt?, Was Sind
ihre Bedürfnisse?, Wessen Verpfllichtung 1st das?, Wer Ist 1n dieser S1
uatıon betroffen? und Wie sieht e1N aNSCHMESSECNET Prozess dUS, der die
Betroffenen dem Versuch beteiligt, die inge 1n UOrdnung bringen  ?57
Primäres /iel der restauratıyven Gerechtigkeit Ist also nicht die Festsetzung
VOT wohl ahber die Benennung VOT Schuld DZWw. VOT Verpflichtun-
gen), Oondern 1n ehnung den schalom-Begrif. die Ermöglichung
e1Nes Miteinanderlebens und die Wiederherstellung VOT Beziehungen.
Den respektvollen auch Elsa amez In ihrem Ansatz gefor
dert, ach dem jeder ensch die Ur des anderen respektieren soll Da-
her 1st auch die strenge Unterteilung zwischen „Upfer  66 und „läater  &b ber-
holt, da Niemand aufT diese lerminı reduziert werden SO (Zur weltleren
Klärung werden diese lerminı In den folgenden Überlegungen er je
weils In Anführungszeichen gesetzt.)

Das begangene Verbrechen wird 1n Verbindung miıt dem weılleren KOon
lexTi des ]äters sebrac und wird ach möglichen ITsachen geforscht.
Da die Bedürfinisse aller enschen INAIVIAUE bestimmt werden, mMmMussen
diese 1M besten Fall 1M Dialog zwischen pier und alter benannt WET-
den Im Mittelpunkt STE aber das pfer, das 1M retributiven System 1n
seiINen Bedürinisse MAaSSIV übergangen wird Daraus ergibt sıch die Ver:
pflichtung des Täters Er SOl Verantwortung Iur SEINE Handlung überneh:
nNe  - Die Verantwortung esteht ahber Nıcht In dem Abhbhsıitzen e1ner Gefäng-
nisstrafe, Oondern 1n e1ner ONkreien Verantwortungsübernahme SeINer
Schuld Diese beginnt miıt dem Schritt, die eigene Schuld anzuerkennen
und versuchen, die verursachten Frolgen der Jat verstehen Für die
SET1 chritt rauchen alter ilfe, die ETW In e1ner „ErmMutigung und nter
stutzung ihrer Integration 1n die Gemeinschaft“* VOT Seliten der Justiz be
stehen kannn Ferner wird die Gemeiminschaft involviert, da auch S1E 1n ihrem
Sicherheitsverständnı und Gemeinschaftsgefühl verletzt worden IStT. In der
Anerkennung ihrer 1n diesem Konflikt SOl S1E die Gelegenhei be

510 Oward Zehr, anging Lenses, O.; 184
f Ooward ehr: alrscochn: RKestaurative Gerechtigkeit. \Wie Dier und ater heil WE T-

den können, Schwarzenfeld 701 Ü, 51
B1e Oward Zehr, Fairsöhnt, O.;
s Ebd.,
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Zehr ein Verbrechen daher primär als eine Verletzung von Beziehungen.
Betroffen seien von dieser Verletzung das Opfer selbst, der Täter und eine
Gemeinschaft.56 Die restaurative Gerechtigkeit richtet sich gemäß Zehr
nach den fünf folgenden Leitfragen: 1. Wer wurde verletzt?, 2. Was sind
ihre Bedürfnisse?, 3. Wessen Verpflichtung ist das?, 4. Wer ist in dieser Si-
tuation betroffen? und 5. Wie sieht ein angemessener Prozess aus, der die
Betroffenen an dem Versuch beteiligt, die Dinge in Ordnung zu bringen?57

Primäres Ziel der restaurativen Gerechtigkeit ist also nicht die Festsetzung
von Strafe (wohl aber die Benennung von Schuld bzw. von Verpflichtun-
gen), sondern – in Anlehnung an den schalom-Begriff – die Ermöglichung
eines Miteinanderlebens und die Wiederherstellung von Beziehungen. –
Den respektvollen Umgang hatte auch Elsa Tamez in ihrem Ansatz gefor-
dert, nach dem jeder Mensch die Würde des anderen respektieren soll. Da-
her ist auch die strenge Unterteilung zwischen „Opfer“ und „Täter“ über-
holt, da niemand auf diese Termini reduziert werden solle. (Zur weiteren
Klärung werden diese Termini in den folgenden Überlegungen daher je-
weils in Anführungszeichen gesetzt.)

Das begangene Verbrechen wird in Verbindung mit dem weiteren Kon-
text des Täters gebracht und es wird nach möglichen Ursachen geforscht.
Da die Bedürfnisse aller Menschen individuell bestimmt werden, müssen
diese – im besten Fall im Dialog zwischen Opfer und Täter – benannt wer-
den. Im Mittelpunkt steht aber das Opfer, das im retributiven System in 
seinen Bedürfnissen massiv übergangen wird. Daraus ergibt sich die Ver-
pflichtung des Täters: Er soll Verantwortung für seine Handlung überneh-
men. Die Verantwortung besteht aber nicht in dem Absitzen einer Gefäng-
nisstrafe, sondern in einer konkreten Verantwortungsübernahme seiner
Schuld. Diese beginnt mit dem Schritt, die eigene Schuld anzuerkennen
und zu versuchen, die verursachten Folgen der Tat zu verstehen. Für die-
sen Schritt brauchen Täter Hilfe, die etwa in einer „Ermutigung und Unter-
stützung ihrer Integration in die Gemeinschaft“58 von Seiten der Justiz be-
stehen kann. Ferner wird die Gemeinschaft involviert, da auch sie in ihrem
Sicherheitsverständnis und Gemeinschaftsgefühl verletzt worden ist. In der
Anerkennung ihrer Rolle in diesem Konflikt soll sie die Gelegenheit be-
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56 Howard Zehr, Changing Lenses, a. a. O., 184.
57 Vgl. Howard Zehr: Fairsöhnt. Restaurative Gerechtigkeit. Wie Opfer und Täter heil wer-

den können, Schwarzenfeld 2010, 51.
58 Howard Zehr, Fairsöhnt, a. a. O., 25.
59 Ebd., 26.
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kommen, „eIn Gemeinschaftsgefüh und Verantwortung Iureinander
entwickeln

Restaurative Gerechtigkeit hasiert also aul gegenseitigem Respekt und
gegenseltiger Anerkennung der Menschenwuürde Wie aber ann 1n
ensch, der Dier schwerer (G(ewalttaten geworden SL, dem alter aul
spektvolle Weise entgegentreten? Und WIEe ann restauratıve Gerechtigkeit
stattfinden, WEl das Dpier selhst die Jlat nicht uüuberie hat? AÄus esagten
Grüunden Ist schwierig, das Konzept als Element der Rechtspflege ALLZU-
wenden und Gespräche zwischen Opfern und ]ätern erzwingen. Res
tauratıve Gerechtigkeit hasiert aul Freiwilligkeit und SETZT e1nNe iIntensive
Bestandsaufnahme der Bedürfinisse aller Parteien VOTaus S1e 1st 1M Idealfall
die Verwirklichung christlicher und e1N Versuch, auch die Feindes
1e 1M ag umzuseizen e1Ne chwere Aufgabe, die auf große er
STAN! treifen annn Das esultla aber sollte Christinnen und IY1sten
liegen und Aufgabe seın

Wie könnte die msetzung 1Un also aufT der ene uNnNsSseTeTr eispiel-
Taaten aussehen?

Versuch einer Anwendung der restauratiıven Gerechtigkeit
auf die Beispielkontexte DDR und Argentinien

A} uch WEl die Zeit der SE  1ktatur vielen tellen aufgearbeitet
wird, reicht dies e1iner Versöhnung zwischen Opfern und ]ätern Och
nicht aus Kann ahber restauratıve Gerechtigkeit als Ermöglichung ZUr Ver-
söhnung 1n den Bundesländern dienen? 1es sgl anhand der Leıitira:
DE restauratıver Gerechtigkeit erorier werden

a.l1) Wer wurde verletzt? (Gerade eispie der DDR 1st sehen,
dass die schlichte Unterteilung zwischen Opfern und ]ätern infach
ware lele „Inoffizielle Mitarbeiter“, die der StAası]ı wichtige Informationen
ber ihre Mitmenschen haben zukommen lassen, andelten Oft
Wwang und Angst In einıgen Fällen fungierte „die Partei  &b als Famıiliener-
7  T und Schutzfaktor. Sowohl die „Upfer  66 als auch viele „läter  &b wurden
dadurch In inhrem Vertrauen gegenüber Mitmenschen und aa verletzt.
e1irolen Ist also e1N (G(emeinwesen

a.2) Was sind ihre Bedürinisse? lele „Upfer  &b aben In ersier LINIE das
edürfnis, anrnel tfahren Dieser Anspruch 1st mi1t dem Stas]ı-Unter.
lagen-Gesetz rechtlich verankert worden Allerdings beinhaltet dieses Be
duürfinis auch den unsch, die eigene Geschichte erzählen können und

63 (2/207 4)

kommen, „ein Gemeinschaftsgefühl und Verantwortung füreinander zu
entwickeln“.59

Restaurative Gerechtigkeit basiert also auf gegenseitigem Respekt und
gegenseitiger Anerkennung der Menschenwürde. Wie aber kann ein
Mensch, der Opfer schwerer Gewalttaten geworden ist, dem Täter auf re-
spektvolle Weise entgegentreten? Und wie kann restaurative Gerechtigkeit
stattfinden, wenn das Opfer selbst die Tat nicht überlebt hat? Aus besagten
Gründen ist es schwierig, das Konzept als Element der Rechtspflege anzu-
wenden und Gespräche zwischen Opfern und Tätern zu erzwingen. Res-
taurative Gerechtigkeit basiert auf Freiwilligkeit und setzt eine intensive
Bestandsaufnahme der Bedürfnisse aller Parteien voraus. Sie ist im Idealfall
die Verwirklichung christlicher Ideale und ein Versuch, auch die Feindes-
liebe im Alltag umzusetzen – eine schwere Aufgabe, die auf große Wider-
stände treffen kann. Das Resultat aber sollte Christinnen und Christen An-
liegen und Aufgabe sein. 

Wie könnte die Umsetzung nun also auf der Ebene unserer Beispiel-
staaten aussehen?

4. Versuch einer Anwendung der restaurativen Gerechtigkeit 
auf die Beispielkontexte DDR und Argentinien 

a) Auch wenn die Zeit der SED-Diktatur an vielen Stellen aufgearbeitet
wird, reicht dies zu einer Versöhnung zwischen Opfern und Tätern noch
nicht aus. Kann aber restaurative Gerechtigkeit als Ermöglichung zur Ver-
söhnung in den neuen Bundesländern dienen? Dies soll anhand der Leitfra-
gen restaurativer Gerechtigkeit erörtert werden: 

a.1) Wer wurde verletzt? Gerade am Beispiel der DDR ist zu sehen,
dass die schlichte Unterteilung zwischen Opfern und Tätern zu einfach
wäre. Viele „Inoffizielle Mitarbeiter“, die der Stasi wichtige Informationen
über ihre Mitmenschen haben zukommen lassen, handelten oft unter
Zwang und Angst. In einigen Fällen fungierte „die Partei“ als Familiener-
satz und Schutzfaktor. Sowohl die „Opfer“ als auch viele „Täter“ wurden
dadurch in ihrem Vertrauen gegenüber Mitmenschen und Staat verletzt.
Betroffen ist also ein Gemeinwesen.

a.2) Was sind ihre Bedürfnisse? Viele „Opfer“ haben in erster Linie das
Bedürfnis, Wahrheit zu erfahren. Dieser Anspruch ist mit dem Stasi-Unter-
lagen-Gesetz rechtlich verankert worden. Allerdings beinhaltet dieses Be-
dürfnis auch den Wunsch, die eigene Geschichte erzählen zu können und
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andere ihren Erlehbnissen teilhaben lassen Die Narration ermöglicht
e1Ne direkte KonfTrontaticon miıt der Jat und ann gleichzeitig den Prozess
der Heilung stoßen uch die „Läater  66 edurien dieses KRaumes, ihre
Beweggründe erläutern hre Bedürfinisse dürften VOT em darın este
hen, nicht aul inr ] ätersein reduziert werden, Oondern ihr Schicksal 1n
ihrer anzhel vorzustellen

a.3) Wessen Verpfllichtung Ist das? Die rage der Verpflichtung 1st e1nNe
der schwierigsten In diesem Konstrukt. In ersier LINIE INUSS der ax die
Schaffung e1iner heilen (Gesellsc anstreben uch die aler selhst Ollten
sich ihnrer Verantwortung bewusst Seın und persönlich aul ihre Dpier ZUBE-
hen en dem ax könnten sich weilterhin die Kırchen veranıt-
WOFTrTC fühlen, sgeschützte aume Tüur Aussprachen ZUr Verfügung stel
len

a.4) Wer Ist In dieser Situation betroffen? e1irolen Ist e1Ne gesamte
(Gesellsc ach WIE VOT en viele enschen In den Bundeslän:
dern 1n eiInem Misstrauensverhältnis zueinander. In vielen Fällen Verwel-
DE die Bürger ihre 1NSIC 1n die Stasi-Akten, die Wahrheit nicht e '
Tahren mussen emäß der Aussage Olan nNs „Wahrheit schaflftft
Klarheit““® könnten begleitende Unterstützungen ZUr 1NSIC der Akten
eingerichtet und Dialoge zwischen Dpier und ]ätern angeboten werden
1e$ geschieht bisher 1Ur 1n Ansätzen

a.5) Wie s1eht 1n aNSCHMESSECNET Prozess dUS, der die Betroflfenen
dem Versuch beteiligt, die inge 1n UOrdnung bringen  ?  * /um eıInNnen 1NUSS

efragt werden, b die enschen 25 re ach der TIriedlichen Revolution
Iur e1Ne euUue€e FOorm der ufarbeitung Och oder schon?) bereit sind 1ele
Oordern eiınen Weg, andere wüunschen sıch eiınen Schlussstrich,
eiınen Neuanfang ermöglichen. Die Anerkennung, dass Versöhnung NO-
Ug Ist und diese Uurc restauratıve Gerechtigkeit ermöglicht werden kann,
wWware Iur den Aufarbeitungsprozess der Folgen der kommunistischen
tur e1N sroßer chritt 1n Kichtung e1Nes heilenden euanfangs.

D) Argentinien STE VOT e1ner Tast Saänzlic unaufgearbeiteten Vergan-
enheit. ass der Uunsch ach Aufarbeitung auch ach Tast drei ahrzehnn:
ten 1n der Bevölkerung sroß 1St, zeigt die aktuelle gesellschaftspolitische
Debatte Wie könnte restauratıve Gerechtigkeit also 1n Argentinien e_
hen?

p.1) Wer wurde verletzt? In der Milıtärdiktatur verschwanden

18 eit OnHÄine J; RKoland Jahn „Wahrheit Cchafft Klarheit”“, Internetauftritt:
wWurw 7zeit.de/20 4/lnterview-Jahn (aufgerufen 1 /.072 70 4)
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andere an ihren Erlebnissen teilhaben zu lassen. Die Narration ermöglicht
eine direkte Konfrontation mit der Tat und kann gleichzeitig den Prozess
der Heilung anstoßen. Auch die „Täter“ bedürfen dieses Raumes, um ihre
Beweggründe zu erläutern. Ihre Bedürfnisse dürften vor allem darin beste-
hen, nicht auf ihr Tätersein reduziert zu werden, sondern ihr Schicksal in
ihrer Ganzheit vorzustellen. 

a.3) Wessen Verpflichtung ist das? Die Frage der Verpflichtung ist eine
der schwierigsten in diesem Konstrukt. In erster Linie muss der Staat die
Schaffung einer heilen Gesellschaft anstreben. Auch die Täter selbst sollten
sich ihrer Verantwortung bewusst sein und persönlich auf ihre Opfer zuge-
hen. Neben dem Staat könnten sich weiterhin z. B. die Kirchen verant-
wortlich fühlen, geschützte Räume für Aussprachen zur Verfügung zu stel-
len. 

a.4) Wer ist in dieser Situation betroffen? Betroffen ist eine gesamte
Gesellschaft. Nach wie vor leben viele Menschen in den neuen Bundeslän-
dern in einem Misstrauensverhältnis zueinander. In vielen Fällen verwei-
gern die Bürger ihre Einsicht in die Stasi-Akten, um die Wahrheit nicht er-
fahren zu müssen. Gemäß der Aussage Roland Jahns „Wahrheit schafft
Klarheit“60 könnten begleitende Unterstützungen zur Einsicht der Akten
eingerichtet und Dialoge zwischen Opfer und Tätern angeboten werden.
Dies geschieht bisher nur in Ansätzen.

a.5) Wie sieht ein angemessener Prozess aus, der die Betroffenen an
dem Versuch beteiligt, die Dinge in Ordnung zu bringen? Zum einen muss
gefragt werden, ob die Menschen 25 Jahre nach der friedlichen Revolution
für eine neue Form der Aufarbeitung noch (oder schon?) bereit sind. Viele
fordern einen neuen Weg, andere wünschen sich einen Schlussstrich, um
einen Neuanfang zu ermöglichen. Die Anerkennung, dass Versöhnung nö-
tig ist und diese durch restaurative Gerechtigkeit ermöglicht werden kann,
wäre für den Aufarbeitungsprozess der Folgen der kommunistischen Dikta-
tur ein großer Schritt in Richtung eines heilenden Neuanfangs.

b) Argentinien steht vor einer fast gänzlich unaufgearbeiteten Vergan-
genheit. Dass der Wunsch nach Aufarbeitung auch nach fast drei Jahrzehn-
ten in der Bevölkerung groß ist, zeigt die aktuelle gesellschaftspolitische
Debatte. Wie könnte restaurative Gerechtigkeit also in Argentinien ausse-
hen? 

b.1) Wer wurde verletzt? In der Militärdiktatur verschwanden 30.000
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60 Zeit Online (2012), Roland Jahn: „Wahrheit schafft Klarheit“, Internetauftritt:
www.zeit.de/2012/14/Interview-Jahn (aufgerufen am 17.02.2014).
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enschen, die verschleppt, gefoltert und ermorde wurden Besonders die
Polizei spielte dabel e1nNe Schlüsselrolle Dier Sind die Familien der Ver-
schwundenen, die 1n vielen Fällen HIis eute keine Gewissheit ber das
Schicksal ihrer Angehörigen en Die uellen Diskussionen In den ar_

sentinischen edien verdeutlichen, dass viele Sachverhalte och nicht
nachhaltig DE wurden und die Argentinier sich mi1t ihrer wäh
rend dieser /Zeit aUseinaNdersetizen mussen

D.2) Was Sind ihre Bedürinisse? Die Famıilien stuchen ZU eıInNnen ach
anrneli und Informationen ber das Schicksal ihnrer Angehörigen. Um
den sefundenen Leichen ihre Identität zurückzugeben, wurde die heits:
gemeinschaft „rorensische Anthropologie” 1NSs en erufen. Jathergang
und Motiv leiben dadurch aber ach WIE VOT ungeklärt. /um anderen be
STE der berechtigte unsch, die Komplizen der alur AUS ihren heut1i
DE Stellungen entifernen SO sollte sgerade die Polizei sich sründlich miıt
ihrer Vergangenheit auseinandersetzen

D.3) Wessen Verpflichtung 1st das? en dem ax als nabler kön
NelNn besonders die Menschenrechtsorganisationen e1nNe Schlüsselrolle In
diesem Prozess spielen. Sowohl die katholische als auch die evangelische
Kırche wüuürden diesem Prozess aufT Tun ihrer eigenen Verstrickun:
DE nicht authentisch mitwirken können Wichtig wWware arum, dass 1E
sich nicht 1n e1ner neutralen begreifen, Oondern als Betroffene alktıv

dem 0g teilnehmen
D.4) Wer 1st 1n dieser Situation betroffen? Wie das eispie der DDR X

zeigt hat, 1st ler die gesamte Gesellschaft betroffen, die sich 1n eiInem STAn
igen 1ma des Misstrauens wiederfindet

D.5) Wie s1eht e1N aNgEMESSCNET Prozess dUS, der die Betroffenen
dem Versuch beteiligt, die inge 1n UOrdnung bringen  ?  * Argentinien be
Iindet sich politisch und wirtschaftlich 1n eiInem desolaten /ustand
anderem als Konsequenz der unterlassenen ufarbeitung. Die Unterteilung
1n „Upfer  66 und „läater  66 1st In Argentinien weniger komplex als 1n der DDR.
Dennoch dar{i dies nicht 1n e1nNe schlichte Kategorisierung beider Gruppen
muüunden Angemessen ware CS, den Schwerpunkt der Aufarbeitung aufT die
Rekonstruktion der Wahrheit egen und das CNICKS: der einzelnen
enschen 1n den Vordergrun rücken (Gerade eispie Argentiniens
wird eutlich, dass die eue der „läter  66 unerlässlich Iur e1nNe Versöhnung
1ST. Die betroffenen „Upfer  66 Mussen 1n ihrem Leiden
werden Dafüur INUSS die Regierung zeigen, dass S1E den individuellen
Geschichten des e1 Interesse hat. Eerst In e1ner aufrichtigen Wertschät:
ZUNg der Bürger und ihrer 1C annn Versöhnung stattfinden
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Menschen, die verschleppt, gefoltert und ermordet wurden. Besonders die
Polizei spielte dabei eine Schlüsselrolle. Opfer sind die Familien der Ver-
schwundenen, die in vielen Fällen bis heute keine Gewissheit über das
Schicksal ihrer Angehörigen haben. Die aktuellen Diskussionen in den ar-
gentinischen Medien verdeutlichen, dass viele Sachverhalte noch nicht
nachhaltig geklärt wurden und die Argentinier sich mit ihrer Rolle wäh-
rend dieser Zeit auseinandersetzen müssen. 

b.2) Was sind ihre Bedürfnisse? Die Familien suchen zum einen nach
Wahrheit und Informationen über das Schicksal ihrer Angehörigen. Um
den gefundenen Leichen ihre Identität zurückzugeben, wurde die Arbeits-
gemeinschaft „Forensische Anthropologie“ ins Leben gerufen. Tathergang
und Motiv bleiben dadurch aber nach wie vor ungeklärt. Zum anderen be-
steht der berechtigte Wunsch, die Komplizen der Diktatur aus ihren heuti-
gen Stellungen zu entfernen. So sollte gerade die Polizei sich gründlich mit
ihrer Vergangenheit auseinandersetzen.

b.3) Wessen Verpflichtung ist das? Neben dem Staat als enabler kön-
nen besonders die Menschenrechtsorganisationen eine Schlüsselrolle in
diesem Prozess spielen. Sowohl die katholische als auch die evangelische
Kirche würden an diesem Prozess – auf Grund ihrer eigenen Verstrickun-
gen – nicht authentisch mitwirken können. Wichtig wäre darum, dass sie
sich nicht in einer neutralen Rolle begreifen, sondern als Betroffene aktiv
an dem Dialog teilnehmen. 

b.4) Wer ist in dieser Situation betroffen? Wie das Beispiel der DDR ge-
zeigt hat, ist hier die gesamte Gesellschaft betroffen, die sich in einem stän-
digen Klima des Misstrauens wiederfindet. 

b.5) Wie sieht ein angemessener Prozess aus, der die Betroffenen an
dem Versuch beteiligt, die Dinge in Ordnung zu bringen? Argentinien be-
findet sich politisch und wirtschaftlich in einem desolaten Zustand – unter
anderem als Konsequenz der unterlassenen Aufarbeitung. Die Unterteilung
in „Opfer“ und „Täter“ ist in Argentinien weniger komplex als in der DDR.
Dennoch darf dies nicht in eine schlichte Kategorisierung beider Gruppen
münden. Angemessen wäre es, den Schwerpunkt der Aufarbeitung auf die
Rekonstruktion der Wahrheit zu legen und das Schicksal der einzelnen
Menschen in den Vordergrund zu rücken. Gerade am Beispiel Argentiniens
wird deutlich, dass die Reue der „Täter“ unerlässlich für eine Versöhnung
ist. Die betroffenen „Opfer“ müssen in ihrem Leiden ernst genommen
werden. Dafür muss die Regierung zeigen, dass sie an den individuellen
Geschichten des Leids Interesse hat. Erst in einer aufrichtigen Wertschät-
zung der Bürger und ihrer Schicksale kann Versöhnung stattfinden. 
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Schlussüberlegungen

In diesem Beitrag wurde ach der Öglichkei VOT Versöhnung In DOSL
autorıtaren Gesellschaften efragt. eispie VONN Argentinien und den
Bundesländern der ehemaligen DDR sollte erorier werden, INnWwWIeWweI das
Konzept der restauratıven Gerechtigkeit als ance Tüur eıInNnen Versöhnungs-
DIOZESS praktikabel Seın könnte und inwielern CNrısLUche nhalte auf den
politischen Bereich übertragen werden können Sowohl 1n Argentinien als
auch In den Bundesländern hat Versöhnung och Nıcht Wirklich
stattgefunden. Die gesamtgesellschaftlichen eHatten ZEUBENN aber VOT
eiInem gestelgerten Interesse ufklärung und Iransparenz. Theologisc
verstanden lindet Versöhnung, der Ansatz VOT 1etirıic Bonhoeffer,
Uurc das Geschehen Kreuz ©1 ass die Versöhnung zwischen
Ott und Welt den enschen ZUuU eıInNnen SEINE eigene (Gottesebenb1i  —  C
keit erkennen, ZU anderen die 1NSIC 1n SEINE Schuld. Dadurch wird
Versöhnung auch In der zwischenmenschlichen Begegnung möglich Res
tauratıve Gerechtigkeit SC den Rahmen e1ner Olchen Begegnung.

Darüber hinaus sollte diese e1 aufzeigen, InwIewWweI der Ansatz der
christlichen Theologie auch 1M politischen Kontext tuell 1st und 1n prak
tische Handlungsoptionen werden ann (Gerade darum wWware
notwendig, dass die Kırchen 1n Argentinien und In Deutschland sich deut-:
ich mehr als bisher der Aufarbeitung des systembedingten Nrechts be
teiligen, indem 1E selhst geschützte aume ZUr Ermöglichung VOT restauU-
aflıver Gerechtigkeit chaflfen 1e$ ware gleichzeitig e1nNe ance Tüur s1e,
ihre eigenen Verstrickungen thematisieren und aufzuarbeiten, denn das
Konzept der restauratıven Gerechtigkeit eht davon, dass alle Beteiligten
Heilung tfahren ährend die enschen sowohl 1n Argentinien als auch
In den Bundesländern aul Tun ihrer gefestigten Gesellschaften
e1nNe reale ance hätten, Uurc die msetzung restauratıver Gerechtigkeit
Heilung erfahren, könnte dieses Odell 1n der Praxis anderer Länder
lerdings Grenzen stoßen ESs 1st raglich, b restauratıve Gerechtigkeit
ohne entsprechende politische Strukturen überhaupt enkbar ISt, DZW. b
die Kırche als einige Akteurin In der Lage wäre, alle Stufen des Versöh
NUMNSSPTOZESSES begleiten. araus ergibt sich ehbenfalls die rage, 1NWIe-
we1ılit restauratiıve Gerechtigkeit sich auch In nicht-christlich gepräagten LäN
dern DZW. In multireligliösen KonfTliktsituationen umseizen ass das
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5. Schlussüberlegungen

In diesem Beitrag wurde nach der Möglichkeit von Versöhnung in post-
autoritären Gesellschaften gefragt. Am Beispiel von Argentinien und den
Bundesländern der ehemaligen DDR sollte erörtert werden, inwieweit das
Konzept der restaurativen Gerechtigkeit als Chance für einen Versöhnungs-
prozess praktikabel sein könnte und inwiefern christliche Inhalte auf den
politischen Bereich übertragen werden können. Sowohl in Argentinien als
auch in den neuen Bundesländern hat Versöhnung noch nicht wirklich
stattgefunden. Die gesamtgesellschaftlichen Debatten zeugen aber von 
einem gesteigerten Interesse an Aufklärung und Transparenz. Theologisch
verstanden findet Versöhnung, so der Ansatz von Dietrich Bonhoeffer,
durch das Geschehen am Kreuz statt. Dabei lässt die Versöhnung zwischen
Gott und Welt den Menschen zum einen seine eigene Gottesebenbildlich-
keit erkennen, zum anderen die Einsicht in seine Schuld. Dadurch wird
Versöhnung auch in der zwischenmenschlichen Begegnung möglich. Res-
taurative Gerechtigkeit schafft den Rahmen einer solchen Begegnung. 

Darüber hinaus sollte diese Arbeit aufzeigen, inwieweit der Ansatz der
christlichen Theologie auch im politischen Kontext aktuell ist und in prak-
tische Handlungsoptionen umgesetzt werden kann. Gerade darum wäre es
notwendig, dass die Kirchen in Argentinien und in Deutschland sich deut-
lich mehr als bisher an der Aufarbeitung des systembedingten Unrechts be-
teiligen, indem sie selbst geschützte Räume zur Ermöglichung von restau-
rativer Gerechtigkeit schaffen. Dies wäre gleichzeitig eine Chance für sie,
ihre eigenen Verstrickungen zu thematisieren und aufzuarbeiten, denn das
Konzept der restaurativen Gerechtigkeit lebt davon, dass alle Beteiligten
Heilung erfahren. Während die Menschen sowohl in Argentinien als auch
in den neuen Bundesländern auf Grund ihrer gefestigten Gesellschaften
eine reale Chance hätten, durch die Umsetzung restaurativer Gerechtigkeit
Heilung zu erfahren, könnte dieses Modell in der Praxis anderer Länder al-
lerdings an Grenzen stoßen: Es ist fraglich, ob restaurative Gerechtigkeit
ohne entsprechende politische Strukturen überhaupt denkbar ist, bzw. ob
die Kirche als alleinige Akteurin in der Lage wäre, alle Stufen des Versöh-
nungsprozesses zu begleiten. Daraus ergibt sich ebenfalls die Frage, inwie-
weit restaurative Gerechtigkeit sich auch in nicht-christlich geprägten Län-
dern bzw. in multireligiösen Konfliktsituationen umsetzen lässt. Hätte das
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Konzept In der Konfliktlage aul dem Balkan e1nNe Chance aufT Verwirk-
ichung Ooder wüuürde angesichts der interreligiösen ONMKTEe VOT 11€e-
herein Zu Scheitern verurteilt Se1N“ Hier {ut sich die rage auf, InwIewWweI
restauratıve Gerechtigkeit religiöse und kulturelle aktioren gebunden
1ST

Festzuhalten bleibt: Die Konzeption der restauratıven Gerechtigkeit
bletet 1n bestimmten politischen Kontexten e1nNe begründete Hoffnung,
die Verletzungen und das geschehene Unrecht der Vergangenheit Uurc ©1-
NelNn WEl auch schmerzhaften Versöhnungsprozess heilen Das
Konzept 1st jedoch Nıcht zwangsläulfig auf jeden aa und jede politische S1
uatlıon übertragbar. 1es sollte jedoch nicht daran hindern, eweils dort
engaglert voranzutreiben, die politischen und kulturellen anmenbDbe
dingungen e1ınen Erfolg der Bemühungen wahrscheinlich Se1n lassen
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Konzept z. B. in der Konfliktlage auf dem Balkan eine Chance auf Verwirk-
lichung oder würde es angesichts der interreligiösen Konflikte von vorne-
herein zum Scheitern verurteilt sein? Hier tut sich die Frage auf, inwieweit
restaurative Gerechtigkeit an religiöse und kulturelle Faktoren gebunden
ist.

Festzuhalten bleibt: Die Konzeption der restaurativen Gerechtigkeit
bietet in bestimmten politischen Kontexten eine begründetet Hoffnung,
die Verletzungen und das geschehene Unrecht der Vergangenheit durch ei-
nen – wenn auch schmerzhaften – Versöhnungsprozess zu heilen. Das
Konzept ist jedoch nicht zwangsläufig auf jeden Staat und jede politische Si-
tuation übertragbar. Dies sollte jedoch nicht daran hindern, es jeweils dort
engagiert voranzutreiben, wo die politischen und kulturellen Rahmenbe-
dingungen einen Erfolg der Bemühungen wahrscheinlich sein lassen.
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